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Allgemeine Vorschrift über die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen in der 

Verbundstufe II des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart  

Fassung vom 01.01.2017 mit Änderungen vom 01.04.2019, 01.01.2021, 01.01.2022,01.01.2023 

und 01.01.2025 

Zum 01.01.2025 beschlossene Änderungen an der Anlage 1 der Allgemeinen Vorschrift, Zif-

fern 2.4.1 bis 2.4.9, 2.4.11, 2.5.2 und die Änderungen an den Anlagen 4 bis 7 der Allgemeinen 

Vorschrift gelten rückwirkend zum 01.01.2024. 

Als Träger der tariflichen Vollintegration der Verkehre der Verbundstufe II in den Verkehrs- 

und Tarifverbund Stuttgart gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Errich-

tung des Verbands Region Stuttgart (GVRS) hat die Regionalversammlung des Verbands 

Region Stuttgart in ihrer Sitzung am 16.12.2024 die fünfte Änderung der Allgemeinen Vor-

schrift vom 12.12.2016, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.11.2022, auf Grundlage von 

Art. 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, § 5 GVRS und § 8a Absatz 1 Satz 2 PBefG, § 

6 Absätze 3 und 4 ÖPNVG BW die folgende Allgemeine Vorschrift als Satzung beschlossen:: 

§ 1 Ziele 

Mit der Ausweitung des Gemeinschaftstarifs des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart 

(VVS) von den Verkehren der S-Bahn Stuttgart und der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB, 

so genannte Verbundstufe I) auf die regionalen Busverkehre und Nebenbahnen in den 

Landkreise Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis (Verbundstufe II) im 

Jahr 1993 erlebte der Nahverkehr in der Region Stuttgart einen Aufschwung. Fahrgäste 

kommen seither in den Genuss eines einfacheren und günstigeren Tarifsystems als zuvor. 

Die verbundbedingten Belastungen, die den Unternehmen der Verbundstufe II durch Aner-

kennung des VVS-Tarifs entstehen, werden seitdem auf Basis eines Kooperationsvertrags 

jedes betroffenen Unternehmens mit dem zugehörigen Landkreis und dem Zweckverband 

Nahverkehr Stuttgart bzw. dem Verband Region Stuttgart als dessen Rechtsnachfolger aus-

geglichen. Da die Laufzeiten dieser Kooperationsverträge in zahlreichen Fällen noch vor 

dem Ablauf der Liniengenehmigungen enden, dient diese Vorschrift im Sinne der VO (EG) 

1370/2007 der Sicherung der Anwendung des Verbundtarifs und der Schaffung eines ein-

heitlichen, beihilfekonformen und rechtssicheren Verfahrens zur Gewährung von Aus-

gleichszahlungen und zur Schaffung von Transparenz für die derzeit tätigen Verkehrsunter-

nehmen wie auch für zukünftige Marktteilnehmer. Mit der Integration des gesamten ÖPNV 

und SPNV des Landkreises Göppingen in den VVS ab dem 1. Januar 2021 erweiterte sich 

auch die Verbundstufe II um dieses Gebiet. 

§ 2 Anwendungsbereich  

(1) Diese Allgemeine Vorschrift gilt für das in § 3 Nr. 1 definierte Verkehrsgebiet. Sie gilt in 

den in Absatz 3 Satz 1 bestimmten Fällen auch im sonstigen VVS-Gebiet. 

Anlage 2
zu Vorlage KT_39/2024



-2- 

(2) Diese Allgemeine Vorschrift findet Anwendung auf Linienverkehre von Verkehrsunter-

nehmen im Sinne von § 3 Nr. 2 und 3.  

(3) Diese Allgemeine Vorschrift gilt auch für Linienverkehre im Sinne von § 3 Nr. 2 mit 

Startpunkt innerhalb und Endpunkt außerhalb des Verkehrsgebiets, mit Startpunkt au-

ßerhalb und Endpunkt innerhalb des Verkehrsgebiets oder für Linienverkehre, welche 

das Verkehrsgebiet ohne dortigen Start- und Endpunkt durchqueren, soweit im Rah-

men eines solchen Linienverkehrs Fahrgäste unter Anwendung des VVS-Tarifs inner-

halb des VVS-Gebiets befördert werden. Eine in diesen Fällen den VVS-Tarif ergänzen-

de Anerkennung und der Vertrieb von Tarifangeboten Dritter (z.B. Übergangstarif, 

Landestarif) erfolgt auf Basis entsprechender Vereinbarungen dieses Dritten mit der 

VVS GmbH. Darin kann auch die Zuführung von Erlösen aus diesen Tarifangeboten in 

die Einnahmenaufteilung nach dieser Allgemeinen Vorschrift vereinbart werden. In 

Einzelfällen, insbesondere bei geringem Verkehrsvolumen eines Verkehrsunterneh-

mens, kann der Verband Region Stuttgart mit den benachbarten Aufgabenträgern bzw. 

Verbünden einzelvertragliche Regelungen anstelle einer Anwendung der Allgemeinen 

Vorschrift treffen. 

(4) Vom Anwendungsbereich dieser Allgemeinen Vorschrift ausgenommen sind 

1. Schienenpersonennahverkehr nach § 2 Absatz 5 AEG einschließlich Schienener-

satzverkehren, 

2. öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) im Sinne von § 2 Absatz 1 ÖPNVG mit 

schienengebundenen Fahrzeugen nach § 4 Absatz 1 PBefG einschließlich Ersatz-

verkehren im Sinne von § 2 Absatz 2 ÖPNVG, 

3. Sonderformen des Linienverkehrs nach § 43 PBefG sowie Gelegenheitsverkehre 

nach § 46 PBefG, sofern auf diesen nicht vollumfänglich der VVS- Tarif in Form ei-

nes bedarfsorientierten ÖPNV-Angebotes (On-demand-Verkehr) angewandt wird. 

Wird der VVS-Tarif angewandt, erfolgt eine Behandlung als Linienverkehr nach § 3 

Nr. 2 durch den Verband Region Stuttgart in Abstimmung mit dem Aufgabenträger 

des betroffenen Verkehrsgebiets. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

Für diese Allgemeine Vorschrift und ihre Anlagen gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Verkehrsgebiet“ ist das Gebiet der Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, 

Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis. 

2. „Linienverkehr“ bezeichnet öffentlichen Personenverkehr, der von Unternehmern 

im Sinne des § 3 PBefG im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen im Sinne des § 42 

PBefG im Anwendungsbereich dieser Allgemeinen Vorschrift durchgeführt wird 

oder durchgeführt werden soll. 
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3. „Verkehrsunternehmen“ sind Unternehmer im Sinne des § 3 PBefG, die Linienver-

kehr im Sinne der vorstehenden Nummer 2 durchführen oder durchführen wollen. 

4. „Berechtigte Verkehrsunternehmen“ sind Verkehrsunternehmen, die die Teilnah-

mevoraussetzungen des § 4 Absatz 1 erfüllen. 

5. „VVS“ bezeichnet den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart. 

6. „VVS-Tarif“ ist das Tarifwerk des VVS (alle Einzeltarife) in seiner aktuellsten Fas-

sung.  

7. „VVS-Gebiet“ bezeichnet das geografische Gebiet, in dem der VVS-Tarif anwend-

bar ist. Maßgeblich ist der Tarifzonenplan des VVS in seiner aktuellsten Fassung. 

8. „Verbundstufe II“ bezeichnet alle Buslinienverkehre gemäß §§ 42, 43 PBefG, die in 

Folge der Ausdehnung des VVS-Tarifs auf die Landkreise Böblingen, Esslingen, 

Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis unter den Anwendungsbereich des 

VVS-Tarifs fallen. Darunter fallen auch die Linienverkehre, die in nicht dem VVS 

angehörende Landkreise verkehren, auf deren Linienabschnitten im Verkehrsge-

biet der VVS-Tarif jedoch vollständig zur Anwendung kommt. Busverkehre der 

Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), die im Verkehrsgebiet verkehren, zählen 

nicht zur Verbundstufe II (sondern zur Verbundstufe I).  

9. „Durchtarifierungsverluste“ sind Mindereinnahmen, die einem Verkehrsunter-

nehmen dadurch entstehen, dass Umsteiger zwischen Unternehmen bzw. zwischen 

verschiedenen Tarifbereichen nach der Einführung des Verbundtarifs im VVS an-

stelle mehrerer Fahrscheine (ein Fahrschein je Unternehmen bzw. je Tarif) nur 

noch einen Fahrschein benötigen, der für die gesamte Strecke auf allen Linien bei 

allen Unternehmen gilt.  

10. „Harmonisierungsverluste“ sind Verluste aus der Differenz zwischen dem ur-

sprünglichen Fahrpreis des Unternehmenstarifs (Haustarif) und dem diesen erset-

zenden VVS-Tarif.  

11. „Sonstige verbundbedingte Belastungen“ entstehen dann, wenn ein Unternehmen 

eine zusätzliche Investition tätigt oder eine Leistung erbringt, die auf die Integrati-

on in den VVS (Schaffung eines einheitlichen Standards für alle im Verbundgebiet 

tätigen Unternehmen) zurückzuführen ist. 

12. „VO (EG) 1370/2007“ bezeichnet die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2007 über öffentliche Personenver-

kehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 

Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1 vom 03.12.2007). 

13. „Fahrgeldeinnahmen“ sind die Einnahmen, die ein Berechtigtes Verkehrsunter-

nehmen aus dem Verkauf von Fahrausweisen unter Anwendung des VVS-Tarifs 

ohne Abzug von Kosten erzielt. 
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14. „Einnahmen der Berechtigten Verkehrsunternehmen“ bezeichnen den Anteil der 

gesamten Fahrgeldeinnahmen im VVS, der zur Verteilung an die Berechtigten Ver-

kehrsunternehmen gemäß den Regelungen dieser Allgemeinen Vorschrift und ih-

rer Anlagen zur Verfügung steht. 

15. „Verkaufsstelle“ bezeichnet jede Örtlichkeit, an der VVS-Tickets erworben werden 

können, einschließlich der Fahrzeuge. 

16. „Negative finanzielle Auswirkungen aus der VVS-Tarifzonenreform oder anderen 

tariflichen Maßnahmen“ sind nicht der Umsatzsteuer unterliegende Zuschüsse der 

Aufgabenträger im Zuge von Tarifabsenkungen im VVS. 

§ 4 Rechte und Pflichten der Berechtigten Verkehrsunternehmen 

(1) Ein Verkehrsunternehmen hat Anspruch auf Teilnahme an der Verteilung der Einnah-

men der Verbundstufe II und an der Gewährung von Ausgleichsleistungen gemäß §§ 6 

und 7, wenn und soweit  

1. das Verkehrsunternehmen die Teilnahme schriftlich beim Verband Region Stutt-

gart angezeigt hat,  

2. das Verkehrsunternehmen im Anwendungsbereich dieser Allgemeinen Vorschrift 

Linienverkehre tatsächlich durchführt und rechtlich durchführen darf, 

3. das Verkehrsunternehmen durch den Einsatz von Automatischen Fahrgastzählsys-

temen an der Erfassung der Verkehrsnachfrage aktiv mitwirkt, ergänzende Erhe-

bungen des VVS oder beauftragter Dritter gestattet sowie bei Bedarf die Erhe-

bungsplanung und Datenaufbereitung mit der Bereitstellung von Informationen 

wie insbesondere mit Umlaufplänen, unterstützt; falls Automatische Fahrgastzähl-

systeme aus technischen Gründen nicht zur Verfügung stehen, treten Erhebungen 

des VVS oder beauftragter Dritter sowie die Bereitstellung von Informationen im 

Sinne des vorherigen Satzes an diese Stelle. Nachfragedaten, die zur Abwicklung 

der AV erhoben oder vom Verkehrsunternehmen selbst generiert werden, können 

auch zur Erfüllung der Verpflichtung der Aufgabenträger gemäß § 9 Abs. 6 Nr. 5 

ÖPNVG-BW in der vom Land geforderten Aggregationsstufe an das Land weiter-

gegeben werden. 

4. das Verkehrsunternehmen dem Verband Region Stuttgart die weiteren Daten des 

Verkehrsunternehmens übermittelt hat, die der Verband Region Stuttgart nach der 

Anlage 1 zu dieser Allgemeinen Vorschrift benötigt, um den Anteil des Verkehrs-

unternehmens an den Einnahmen der Verbundstufe II und an den Ausgleichsleis-

tungen im Sinne der §§ 6 und 7 zu berechnen, 

5. kein vertraglicher Anspruch des Verkehrsunternehmens gegen den Verband Regi-

on Stuttgart auf Einnahmen der Verbundstufe II und/oder Ausgleichsleistungen im 
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Sinne der §§ 6 und 7 besteht (z. B. Kooperationsverträge mit Busunternehmen, 

Einnahmezuscheidungsvertrag mit der SSB AG und der DB AG). 

Kommen mehrere Verkehrsunternehmen für den Status des Berechtigten Verkehrsun-

ternehmens in Betracht, beispielsweise durch Übertragung der Betriebsführerschaft 

oder das Vorliegen einer Gemeinschaftskonzession, so sind diese aufgefordert, gemein-

schaftlich einen Empfänger der Einnahmen und Ausgleichsleistungen bis spätestens 

zum nächstfolgenden Abrechnungszeitpunkt zu benennen. Erfolgt dies nicht, so ent-

scheidet der Verband Region Stuttgart zum übernächsten Abrechnungszeitpunkt über 

den Empfänger. Bei Gemeinschaftskonzessionen erfolgt die Auskehrung der Einnah-

men und Ausgleichsleistungen nur an ein Verkehrsunternehmen. Die Verteilung zwi-

schen den Unternehmen regeln diese untereinander. Mehrfachzahlungen oder anteilige 

Zahlungen sind ausgeschlossen. 

(2) Der Status des Verkehrsunternehmens als Berechtigtes Verkehrsunternehmen entfällt, 

wenn das Verkehrsunternehmen nicht mehr die Teilnahmevoraussetzungen des Absat-

zes 1 erfüllt. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, dies dem Verband Region 

Stuttgart noch am Tag des Bekanntwerdens dieses Sachverhalts per Fax oder E-Mail 

und nachfolgend auf dem Postweg zu melden. Für das laufende Kalenderjahr anteilig ex 

ante übermittelte Ausgleichsleistungen und Abschlagszahlungen für Fahrgeldeinnah-

men hat das Verkehrsunternehmen binnen eines Monats nach Wegfall der Teilnahme-

voraussetzungen zurück zu erstatten. Wird diese Frist nicht eingehalten, kann der Ver-

band Region Stuttgart für den Zeitraum der ungerechtfertigten Zuweisung von Leis-

tungen aus dieser Allgemeinen Vorschrift Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten 

über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB verlangen.  

(3) Sollte ein Verkehrsunternehmen aus anderem Rechtsgrund Anspruch auf Auszahlung 

von Einnahmen der Verbundstufe II oder Anspruch auf Teilnahme an der Verteilung 

dieser Einnahmen haben, bleiben solche Ansprüche unberührt. Erhält ein Verkehrsun-

ternehmen nach den Regelungen dieser Allgemeinen Vorschrift nicht den Status eines 

Berechtigten Verkehrsunternehmens, führt dies nicht zum Verlust der in Satz 1 ge-

nannten Ansprüche. Nimmt ein Verkehrsunternehmen an der Verteilung der Einnah-

men der Verbundstufe II gemäß den Bestimmungen dieser Allgemeinen Vorschrift teil, 

dann erfüllt der Verband Region Stuttgart mit der Auszahlung von Einnahmen vorran-

gig Ansprüche nach Satz 1. Soweit der Verband Region Stuttgart solche Ansprüche er-

füllt, gilt diese Zahlung im Rahmen dieser Allgemeinen Vorschrift als Zuteilung der an-

teiligen Einnahmen der Verbundstufe II gemäß § 6 i.V.m. der Anlage 2 dieser Allgemei-

nen Vorschrift. 

§ 5 Verpflichtung zur Anwendung des VVS-Tarifs 

Jedes Verkehrsunternehmen, das Linienverkehr im Anwendungsbereich dieser Allgemeinen 

Vorschrift durchführt, ist verpflichtet, hierbei den VVS-Tarif als Höchsttarif im Sinne des 
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Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 anzuwenden. Diese Verpflichtung stellt eine gemeinwirt-

schaftliche Verpflichtung im Sinne des Art. 2 lit. e) VO (EG) 1370/2007 dar. 

§ 6 Anspruch auf Beteiligung an den Einnahmen der Verbundstufe II 

(1) Berechtigte Verkehrsunternehmen haben gegenüber dem Verband Region Stuttgart 

nach den näheren Bestimmungen in der Anlage 1 Anspruch auf Teilnahme an der Ver-

teilung der Einnahmen der Verbundstufe II. Zu diesem Zweck sind sie verpflichtet, ihre 

Fahrgeldeinnahmen monatlich dem Verband Region Stuttgart und der VVS GmbH ge-

schlüsselt nach Fahrausweisart zu melden. Der Verband Region Stuttgart ist berechtigt, 

in ihren Fahrzeugen Kontrollen zur Überprüfung der Meldungen und der Verkehrsleis-

tungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Hierzu teilen die Berechtigten Ver-

kehrsunternehmen dem Verband Region Stuttgart ihren Fahrplan mit. Weitere Einzel-

heiten hierzu regelt Anlage 1. 

(2) Die Berechtigten Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, in den eigenen Verkehrsmit-

teln Fahrausweiskontrollen durchzuführen. Die Mindestprüfquote beträgt 1 % bezogen 

auf die beförderten Personen. Erhöhte Beförderungsentgelte, die bei derartigen Kon-

trollen in Fahrzeugen des Berechtigten Verkehrsunternehmens erhoben werden, ste-

hen dem Berechtigten Verkehrsunternehmen zu. Der Verband Region Stuttgart ist im 

Anwendungsbereich dieser Allgemeinen Vorschrift ebenfalls berechtigt, im Interesse 

der Fahrgeldsicherung einen Prüfdienst mit der Durchführung von Fahrausweiskon-

trollen in Fahrzeugen der Berechtigten Verkehrsunternehmen zu beauftragen. Dabei 

eingenommene Erhöhte Beförderungsentgelte (EBE) werden dem Prüfdienst auf des-

sen Vergütungsanspruch angerechnet. Dem Prüfpersonal ist die Durchführung der 

Fahrausweisprüfungen auf jeder Fahrplanfahrt unentgeltlich zu gewähren. Weitere 

Einzelheiten hierzu regelt Anlage 1. 

§ 7 Anspruch auf Ausgleichsleistungen  

(1) Berechtigte Verkehrsunternehmen haben gegenüber dem Verband Region Stuttgart 

nach den näheren Bestimmungen der Anlage 1 Anspruch auf Gewährung von Aus-

gleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Sinne von Art. 2 lit. g 

und Art. 3 Absatz 2 VO (EG) 1370/2007. Ausgeglichen werden Durchtarifierungsver-

luste. Durch die zeitliche Spanne von 20 Jahren seit Einführung der Verbundstufe II 

werden im Rahmen dieser Allgemeinen Vorschrift keine Harmonisierungsverluste auf 

Basis der ursprünglichen Haustarife mehr anerkannt. Auch die Integration des Land-

kreises Göppingen führt nicht zur Generierung von Harmonisierungsverlusten in der 

Verbundstufe II. Bestehende Durchtarifierungsverluste der Busverkehre im Landkreis 

Göppingen mit Wirkung zum 01.01.2021 werden dieser Allgemeinen Vorschrift zuge-

führt und gemäß den Regularien der Anlage 1 verteilt. 
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(2) Nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres erstellt der Verband Region Stuttgart eine Jah-

resschlussrechnung über die nach den Regelungen dieser Allgemeinen Vorschrift ge-

schuldeten und gewährten Ausgleichsleistungen. Über- bzw. Unterzahlungen sind aus-

zugleichen. Näheres regelt Anlage 1. 

(3) Ausgleichsleistungen, die aufgrund von Regelungen dieser Allgemeinen Vorschrift ge-

währt werden, werden vom Verband Region Stuttgart mindestens jährlich im Sinne des 

Art. 7 Absatz 1 VO (EG) 1370/2007 veröffentlicht. Darüber hinaus veröffentlicht der 

Verband Region Stuttgart den Anteil der Verbundförderung des Landes Baden-

Württemberg, welcher nach § 9 Absatz 4 ÖPNVG für die Anwendung des Verbundtarifs 

an die Verkehrsunternehmen durchgereicht wird. 

§ 8 Sonstige verbundbedingte Belastungen  

(1) Der Verband Region Stuttgart behält sich die Gewährung weiterer Ausgleichsleistun-

gen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und für damit verbundene Sonstige ver-

bundbedingte Belastungen vor, sofern und soweit dies nach den jeweils geltenden 

Rechtsvorschriften zulässig ist.  

(2) Als sonstige verbundbedingte Belastung gelten Investitionen  

1. in vertriebliche Systeme, die durch eine Erweiterung des VVS-

Gemeinschaftstarifwerks unmittelbar erforderlich werden. 

2. in technische Komponenten zur Erfassung von Unternehmensbeförderungsfällen 

im Sinne der Anlage 1. 

(3) Das Erfordernis zu Investitionen dieser Art wird durch die Definition als Verbundstan-

dard seitens des Aufsichtsrats der VVS GmbH oder durch die Benennung als Voraus-

setzung zur Gewährung von Ausgleichsleistungen im Sinne des § 4 dieser Vorschrift 

wirksam. Der Verband Region Stuttgart ist in diesem Fall berechtigt, den zum Zeitpunkt 

dieser Definition in der Verbundstufe II tätigen Berechtigten Verkehrsunternehmen 

den neu entstehenden Aufwand für die Investition in eine solche Komponente und ggf. 

deren Betrieb teilweise oder vollständig auszugleichen. Dieser Ausgleich kann auch auf 

eine Einführungsphase beschränkt werden. 

(3) Ein Anspruch der Verkehrsunternehmen auf Ausgleich sonstiger verbundbedingter Be-

lastungen oder auf Erlass der dafür notwendigen Vorschriften wird hierdurch nicht be-

gründet.  

§ 9 Vermeidung einer Überkompensation 

(1) Der Anspruch der Berechtigten Verkehrsunternehmen auf Ausgleichsleistungen ge-

mäß § 7 ist der Höhe nach auf den Betrag beschränkt, den der Verband Region Stutt-
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gart nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach den 

jeweils anwendbaren Bestimmungen in Art. 3, Art. 4, Art. 6 und im Anhang der VO (EG) 

1370/2007, den Berechtigten Verkehrsunternehmen gewähren darf. Eine Überkom-

pensation ist zu verhindern. Der Nachweis der nicht erfolgten Überkompensation er-

folgt durch das Berechtigte Verkehrsunternehmen über ein Testat im Sinne des § 10 

Absatz 1. Ein Anspruch der Verkehrsunternehmen auf Vollkompensation in der gesetz-

lich maximal zulässigen Höhe wird hierdurch nicht begründet. 

(2) Erhält ein Berechtigtes Verkehrsunternehmen von einem Dritten ebenfalls Leistungen 

zum Ausgleich der finanziellen Auswirkungen, die auf die in dieser Allgemeinen Vor-

schrift festgelegten tariflichen Verpflichtungen zurückzuführen sind, so mindern diese 

Leistungen Dritter den Anspruch des Berechtigten Verkehrsunternehmens auf Gewäh-

rung von Ausgleichsleistungen aus dieser Allgemeinen Vorschrift. 

(3) Der Verband Region Stuttgart ist berechtigt und verpflichtet, die von ihm gewährten 

Ausgleichszahlungen zurückfordern, soweit dies erforderlich ist, um eine Doppelzah-

lung oder eine sonstige Überkompensation zu verhindern. Dieses Rückforderungsrecht 

besteht auch dann fort, wenn ein Verkehrsunternehmen zum Zeitpunkt der Rückforde-

rung nicht mehr den Status eines Berechtigten Verkehrsunternehmens nach § 4 inne-

hat. 

§ 10 Nachweispflicht der Verkehrsunternehmen 

(1) Verkehrsunternehmen, die Ausgleichleistungen des Verbands Region Stuttgart im Sin-

ne von Art. 2 lit. g VO (EG) 1370/2007 beanspruchen, erhalten oder erhalten haben, 

sind verpflichtet, die Regeln des Anhangs der VO (EG) 1370/2007 einzuhalten. Sie ha-

ben auf Verlangen dem Verband Region Stuttgart die Einhaltung der Anforderungen 

des Anhangs der VO (EG) 1370/2007 durch ein Testat eines Wirtschaftsprüfers nach-

zuweisen.  

(2) Erhält ein Verkehrsunternehmen ergänzend Ausgleichleistungen auf Grundlage eines 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags zur Verkehrsbedienung von mindestens einem 

Landkreis und/oder mindestens einer im VVS-Gebiet liegenden Stadt oder Gemeinde, 

so kann das Verkehrsunternehmen die Einhaltung der Anforderungen des Anhangs der 

VO (EG) 1370/2007 auch durch eine entsprechende Bestätigung des betreffenden 

Landkreises bzw. der betreffenden Landkreise und/oder der betreffenden Städte oder 

Gemeinden nachweisen. 

(3) Der Nachweis nach Absatz 1 oder Absatz 2 muss für ein Kalenderjahr bis zum 31.07. 

des Folgejahres vorgelegt werden. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, kann der Verband 

Region Stuttgart diese Frist auf Antrag des Verkehrsunternehmens verlängern. Wird 

der Nachweis nicht fristgerecht oder nicht in der gebotenen Weise geführt, kann der 

Verband Region Stuttgart Ausgleichsleistungen, die er diesem Verkehrsunternehmen 

gewährt hat, zurückfordern. Entspricht der Nachweis nicht den Anforderungen der Ab-
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sätze 1 und 2, kann der Verband das Verkehrsunternehmen zuvor auf die Mängel hin-

weisen und ihm Gelegenheit geben, einen ordnungsgemäßen Nachweis vorzulegen. 

§ 11 Weitere Durchführungsvorschriften 

(1) Soweit der Verband Region Stuttgart Leistungen zurückfordert, handelt er durch Ver-

waltungsakt. Stehen Rückforderungen Gegenforderungen des Verkehrsunternehmens 

aus monatlichen oder jährlichen Abrechnungen gegenüber, so erfolgt eine unmittelbare 

Verrechnung der Leistungen. 

(2) Der Verband Region Stuttgart nutzt die Dienstleistungen der VVS GmbH im Rahmen 

ihrer gesellschaftsvertraglichen Aufgabenstellungen bei der kaufmännischen und tech-

nischen Durchführung von Teilaufgaben (z.B. Berechnung der Ansprüche der Berech-

tigten Verkehrsunternehmen, Erstellung der Jahresschlussrechnung, Abwicklung von 

Zahlungen und Meldungen, Durchführung von Kontrollen und Erhebungen). Ein Recht 

oder eine Verpflichtung der VVS GmbH wird durch diese Allgemeine Vorschrift und ih-

re Anlagen nicht begründet. Der Verband Region Stuttgart kann, soweit er dies für er-

forderlich hält, anstelle der VVS GmbH einen Dritten mit der Erledigung weiterer oder 

anderer Aufgaben beauftragen. 

(3) Erfolgt die Vergabe von Personenverkehrsleistungen nach § 42 PBefG in Form eines 

Bruttovertrages, bei dem der Unternehmer kein oder nur ein geringes Erlösrisiko trägt, 

so kann ein Berechtigtes Verkehrsunternehmen seine Ansprüche aus § 6 und § 7 in Tei-

len oder in Gänze an die zuständige Behörde (Aufgabenträger) abtreten. Die ordnungs-

gemäße Abfuhr der Umsatzsteuer liegt dann in der Verantwortung der Aufgabenträger. 

Die Abtretung ist dem Verband Region Stuttgart auf Verlangen vorzulegen. Die Abtre-

tung lässt den Status des Berechtigten Verkehrsunternehmens unverändert. Soweit im 

besonders durch den Verband Region Stuttgart festzustellenden Einzelfall, insbesonde-

re im Insolvenzfall, erforderlich, kann bei Vorliegen einer Abtretung eine direkte Aus-

zahlung bzw. Verrechnung gegenüber dem begünstigten Aufgabenträger erfolgen. 

§ 12 Inkrafttreten 

Diese Allgemeine Vorschrift tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

Stuttgart, den 01.01.2017 

gez. 

Thomas S. Bopp 

Vorsitzender 
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Anlage 1: Aufteilung und Abrechnung der Einnahmen der Berechtigten 

Verkehrsunternehmen und der Ausgleichsleistungen  

Die Berechtigten Verkehrsunternehmen haben nach § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 

der Allgemeinen Vorschrift (AllgV) Anspruch auf Teilnahme an der Verteilung der 

Einnahmen der Berechtigten Verkehrsunternehmen des Verkehrs- und Tarifver-

bunds Stuttgart (VVS) und auf Gewährung von Ausgleichsleistungen. Details die-

ser Ansprüche regelt diese Anlage 1. 

1. Einnahmen der Verbundstufe II 

1.1 Einnahmezuscheidung im VVS 

Die gepoolten Fahrgeldeinnahmen im VVS werden nach vertraglich fixierten Re-

gularien den Partnern der Einnahmezuscheidung im VVS (derzeit Verband Re-

gion Stuttgart, DB Regio AG und SSB AG) zugeschieden. Der Poolanteil, der auf 

den Verband Region Stuttgart entfällt, besteht größtenteils aus dem Anteil, der 

nach den Regularien zur Einnahmezuscheidung im VVS der Verbundstufe II zu-

geordnet wird. Die vorliegende AllgV regelt die beschriebene Einnahmezuschei-

dung nicht. Die AllgV regelt lediglich die Weiterverteilung der Einnahmen, die 

dem Verband Region Stuttgart für die Verbundstufe II zugeschieden werden, an 

die Berechtigten Verkehrsunternehmen der Verbundstufe II. Soweit die Fahrgeld-

einnahmen negative finanzielle Auswirkungen aus der VVS-Tarifzonenreform 

oder anderen tariflichen Maßnahmen enthalten, so werden diese in den Abrech-

nungen gesondert ausgewiesen. 

1.2 Einnahmen der Berechtigten Verkehrsunternehmen 

Von dem Anteil an den VVS-Einnahmen, der dem Verband Region Stuttgart für 

die Verbundstufe II zugeschieden wird, werden vor der Berechnung der Einnah-

menansprüche der Berechtigten Verkehrsunternehmen die in den Nummern 

1.2.1 bis 1.2.6 bezeichneten Positionen abgezogen. Der nach diesen Abzügen 

verbleibende Betrag stellt die „Einnahmen der Berechtigten Verkehrsunterneh-

men“ im Sinne von § 3 Nr. 14 AllgV dar.  
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1.2.1 Anteil für Einnahmen der Verbundstufe I, die der Verband Region 

Stuttgart für S-Bahn- bzw. S-Bahn-Ersatzverkehre erhält 

Dieser prozentuale Anteil ist vertraglich vereinbart. Dabei handelt es sich um Be-

träge, die mit Angebotsverbesserungen im Zusammenhang stehen und die von 

der VVS GmbH auf der Basis von Fahrgastprognosen oder - wenn anhand von 

Erhebungen bereits ein Vorher-Nachher-Vergleich möglich war - auf der Basis 

abschließend ermittelter Fahrgastzuwächse errechnet worden sind. Die erwarte-

ten oder festgestellten Neuverkehre werden dabei nach dem Verfahren, das die 

Partner der Einnahmenzuscheidung vereinbart haben, monetär bewertet. 

In der Regel erfolgt diese Bewertung der Fahrgastströme anhand der durchfah-

renen Tarifzonen. Hierfür errechnet die VVS GmbH für verschiedene Fahraus-

weisgruppen aus der VVS-Verkaufsstatistik fahrtbezogene Durchschnittseinnah-

men je nach Zahl der zurückgelegten Tarifzonen jährlich neu bzw. schreibt diese 

Daten jährlich fort. Die Einnahmenwirkungen von Fahrgastzuwächsen bzw. -ab-

nahmen werden dann mit diesen Durchschnittserlösen ermittelt. Bei Fahrgästen, 

die auf andere Verkehrsmittel umsteigen, wird die Einnahme für die Zone des 

Umstiegs nach der Zahl der beteiligten Verkehrsmittel aufgeteilt. Findet der Um-

stieg zwischen einem Verkehrsmittel der Verbundstufe I und einem solchen der 

Verbundstufe II statt, wird die Verbundstufe I so gestellt, als ob die Fahrt in der 

Umstiegszone enden würde. Vorläufige Prognosewerte werden mit der Tarifan-

passungsrate im VVS fortgeschrieben. Endgültig festgestellte Prognose- oder 

Nachberechnungswerte werden im Schlüssel des jeweiligen EZV-Partners ein-

gerechnet und unterliegen somit der tatsächlichen Einnahmesteigerungsrate im 

VVS. 

1.2.2 Anteil für die Regionalzugverkehre außerhalb des S-Bahn-Bereichs 

(Regionalzugpool) 

Dieser prozentuale Anteil ist vertraglich vereinbart. Der Prozentsatz bezieht sich 

auf die Gesamteinnahmen im VVS, die nach Abzug eventueller Vorabentnahmen 

zur Verteilung kommen. Darüber hinaus werden Fahrgeldeinnahmen, die aus 

verkehrlichen und tariflichen Maßnahmen (Vorabzuscheidungen) auf den be-

troffenen Eisenbahnverkehren resultieren, hier berücksichtigt. Veränderungen im 
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Verkehrsangebot oder bei tariflichen Maßnahmen finden hier Berücksichtigung 

Die VVS GmbH ermittelt die Mehr- oder Mindererlöse gemäß den EZV-Regula-

rien (vgl. Nr. 1.2.1). 

1.2.3 Anteil, der auf die Eisenbahnverkehre (NE-Bahnen) in der freiwilligen 

Aufgabenträgerschaft der Verbundlandkreise entfällt 

Mit Bildung eines eigenständigen NE-Pools zum 1. Januar 2019 wird der Einnah-

menanteil der NE-Bahnen direkt auf der Ebene der VVS-Gesamteinnahmen er-

mittelt und dem NE-Pool zugewiesen. 

1.2.4 Einnahmen, die aufgrund von Tarifzuschlägen entstehen, die die Be-

rechtigten Verkehrsunternehmen nicht berühren 

In der Vergangenheit wurden zum Ausgleich tariflich bedingter Einnahmenaus-

fälle, reduzierter öffentlicher Zuschüsse oder von Aufwendungen für signifikante 

Angebotsverbesserungen die Beförderungstarife im VVS über die Kostensteige-

rungsrate hinaus erhöht. Die hierdurch zusätzlich generierten Einnahmen sind 

sachgerecht den betroffenen Partnern der Einnahmezuscheidung anzurechnen. 

Auch der Verband Region Stuttgart erhält entsprechende Zuweisungen (z. B. für 

die verbesserte S-Bahn-Anbindung der Landesmesse oder zum Ausgleich von 

Kürzungen bei Zuschüssen gemäß § 45a PBefG). Soweit diese die Berechtigten 

Verkehrsunternehmen nicht betreffen (z. B. Andienung Landesmesse), werden 

sie vom Einnahmevolumen abgesetzt. 

1.2.5 Einnahmen, die der Gegenfinanzierung von tariflichen Integrationen 

von Linienverkehren oder Linienabschnitten über den eigentlichen Ver-

bundraum hinaus dienen 

Aus der Ausweitung des Tarifgebiets sowie aus einem Tarifzuschlag resultieren 

Zusatzeinnahmen, die zur Gegenfinanzierung von Tarifausweitungen verwendet 

werden. In Einzelfällen sind hierfür pauschale Abgeltungszahlungen vereinbart, 

so dass eine Einbeziehung in das Regelverfahren für die Einnahmenaufteilung in 

der Verbundstufe II nicht möglich ist. Die entsprechenden Beträge, die 
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gutachterlich oder aufgrund von Verkehrserhebungen ermittelt worden sind, wer-

den deshalb vorab vom Einnahmevolumen abgesetzt. 

1.2.6 Einnahmen, die die Anwendung des VVS-Tarifs bei besonderen Ver-

kehrsangeboten pauschaliert abgelten 

Bei Verkehrsangeboten mit sehr geringem oder bedarfsgesteuertem Bedie-

nungsangebot lässt sich die Inanspruchnahme durch Verkehrserhebungen nicht 

sinnvoll abbilden. Die ersatzweise pauschalierten Einnahmen werden vom Ein-

nahmevolumen abgesetzt. 

1.3 Ausgleich von entfallenden Erstattungsleistungen nach §§ 228 ff. SGB 

IX aufgrund der VVS-Tarifzonenreform 

Die VVS-Tarifzonenreform vom 1. April 2019 führt neben der Senkung der Fahr-

preise für viele Kunden zu einer Vereinfachung des VVS-Tarifes. Die dadurch 

entfallenden Fahrgeld- und Erstattungsleistungen nach §§ 228 ff. SGB IX werden 

bis zur Höhe eines für den gesamten VVS-geltenden Deckelungsbetrags durch 

die Finanzierungsträger der Tarifzonenreform ausgeglichen. 

Der Ausgleich erfolgt in zwei Schritten:  

1. Erstattungsleistungen nach §§ 228 ff. SGB IX bis zur Höhe des landeseinheit-

lichen Erstattungssatzes. 

2. Erstattungsleistungen nach §§ 228 ff. SGB IX, die den landeseinheitlichen Er-

stattungssatz überschreiten und betriebsindividuell nachgewiesen werden konn-

ten. 

Für die Verteilung der unter 1. genannten Ausgleichsleistungen wird ein einheit-

licher Prozentsatz (sog. Zuschuss-Quote) gebildet und anhand der zugewiese-

nen Fahrgeldeinnahmen einmalig im Zuge der Jahresabrechnung verteilt. 

Die unter 2. genannten Ausgleichsleistungen müssen vom VU betriebsindividuell 

nachgewiesen werden. Als Nachweis für den betriebsindividuellen Erstattungs-

satz gilt der Bescheid über die Erstattungsleistungen bzw. ein Auszug aus dem 
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Bescheid, aus dem der betriebsindividuelle Erstattungssatz ersichtlich ist. Der 

Nachweis muss bis spätestens 15. Januar des zweiten Folgejahres der Region / 

dem VVS vorgelegt werden (Erstattungsleistungen für das Jahr 2018: Nachweis 

muss bis zum 15. Januar 2020 vorgelegt werden). Diese Ausgleichsleistungen 

werden nur in der Jahresabrechnung berücksichtigt. Bei nicht fristgerechtem 

Nachweis wird für das Verkehrsunternehmen unmittelbar das Verfahren nach 

landeseinheitlichem Erstattungssatz (Ziffer 1) angewandt. 

2. Verteilungsmodus Fahrgastnachfrage 

2.1 Anspruch der Berechtigten Verkehrsunternehmen 

Jedes Berechtigte Verkehrsunternehmen hat je Kalenderjahr Anspruch auf den 

seiner Verteilungsquote Fahrgastnachfrage (Nr. 2.3) entsprechenden Anteil an 

dem Verteilungsvolumen Fahrgastnachfrage (Nr. 2.2). 

2.2 Verteilungsvolumen Fahrgastnachfrage 

Das Verteilungsvolumen Fahrgastnachfrage entspricht 95% der Einnahmen der 

Berechtigten Verkehrsunternehmen im Sinne der Nr. 1.2. 

2.3 Verteilungsquote Fahrgastnachfrage 

2.3.1 Begriffsbestimmungen 

Ein „Unternehmensbeförderungsfall“ ist ein Fahrgast, der für eine Fahrt von 

A nach B die Angebote eines Verkehrsunternehmens in Anspruch nimmt. Die 

Zahl der benutzten Linien dieses Unternehmens spielt dabei keine Rolle. Wech-

selt der Fahrgast im Laufe seiner Fahrt zu einem anderen Verkehrsunternehmen, 

wird er dort zu einem weiteren Unternehmensbeförderungsfall. Die Unterneh-

mensbeförderungsfälle werden gemäß Nr. 2.4 ermittelt. 

Die Größe „Personenkilometer“ besteht aus der Summe aller Wegstrecken, die 

Fahrgäste auf einer Linie oder im Netz eines Berechtigten Verkehrsunterneh-

mens oder im Busverkehrsnetz der Verbundstufe II zurücklegen. Die Personen-

kilometer werden gemäß Nr. 2.4 ermittelt. 
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2.3.2 Berechnung der Verteilungsquote Fahrgastnachfrage 

Die Verteilungsquote eines jeden Berechtigten Verkehrsunternehmens an dem 

Verteilungsvolumen Fahrgastnachfrage errechnet sich je Kalenderjahr aus 70% 

des prozentualen Anteils der Unternehmensbeförderungsfälle dieses Unterneh-

mens im Busverkehrsnetz der Verbundstufe II an der Gesamtsumme der Unter-

nehmensbeförderungsfälle im Busverkehrsnetz der Verbundstufe II und aus 30% 

des prozentualen Anteils der von diesem Unternehmen im Busverkehrsnetz der 

Verbundstufe II erbrachten Personenkilometer an der Gesamtsumme der im Bus-

verkehrsnetz der Verbundstufe II erbrachten Personenkilometer. Bei dieser Quo-

tenberechnung werden nur Fahrgastfahrten mit Fahrausweisen, für die der VVS 

Einnahmen erhält, berücksichtigt. 

Der Nachweis zur Eignung der Kenngrößen Unternehmensbeförderungsfälle und 

Personenkilometer für die Einnahmenaufteilung ergibt sich aus Anlage 2. 

Die Verteilungsquote Fahrgastnachfrage berechnet der Verband Region Stutt-

gart für jedes Kalenderjahr bis zum 31.08. des Folgejahres. Sie ist dem Berech-

tigten Verkehrsunternehmen bekannt zu geben. Die Verteilungsquote Fahrgast-

nachfrage gilt für das berechnete Kalenderjahr als endgültiger Wert. Danach gilt 

sie als vorläufiger Wert weiter, bis die Verteilungsquote Fahrgastnachfrage des 

Folgejahres endgültig berechnet ist. 

2.4 Ermittlung der Unternehmensbeförderungsfälle und der Personenkilo-

meter  

Der Verband Region Stuttgart ermittelt für jedes Kalenderjahr die von jedem Be-

rechtigten Verkehrsunternehmen erbrachte Verkehrsleistung in Unternehmens-

beförderungsfällen („P“) und in Personenkilometern („Pkm“) auf der Basis von 

Nachfragedatenbeständen für die Verbundverkehrsmittel, die von der VVS 

GmbH erzeugt, fortgeschrieben oder aktualisiert werden. Grundlage dieser 

Nachfragedatenbestände sind manuelle Verkehrserhebungen der VVS GmbH, 

bei denen Fahrgäste gezählt und ggf. befragt werden, sowie Daten aus automa-

tischen Fahrgastzählsystemen, die die Verkehrsunternehmen an den VVS über-

tragen. Vom VVS beauftragte manuelle Erhebungen sind von den 
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Verkehrsunternehmen zu dulden, mit Zählgeräten erfasste Daten vollumfänglich 

dem VVS zur Verfügung zu stellen. Zur Ermittlung der für die AllgV relevanten 

Verkehrsleistungen bedient sich die VVS GmbH ebenfalls beider Erhebungsme-

thoden, also sowohl der manuellen Methoden Verkehrsstromerhebung 

(Nr. 2.4.1) und Verkehrszählung (Nr. 2.4.2) als auch der automatisierten Erfas-

sung der Fahrgastnachfrage mit automatischen Fahrgastzählsystemen gemäß 

Nr. 2.4.3 und 2.5. 

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der erlösrelevanten Kenndaten für ein gan-

zes Abrechnungsjahr aus den Erhebungsdaten, aus denen üblicherweise nur Ta-

geswerte generiert werden, ist in Anlage 4 beschrieben. 

Basis für die Erhebungstätigkeit der VVS GmbH sind die von der VVS GmbH 

erfassten Fahrplandaten. Fahrten, die nicht in den Fahrplanunterlagen des VVS 

enthalten sind, bleiben bei Erhebungen und damit auch bei der Quotenberech-

nung unberücksichtigt. Auch automatisch generierte Zähldaten sind in solchen 

Fällen nicht verwertbar. 

2.4.1 Verkehrsstromerhebung 

Bei Verkehrsstromerhebungen fährt das Erhebungspersonal in den Fahrzeugen 

mit. An jeder Haltestelle werden die einsteigenden Fahrgäste gezählt und auf 

dem anschließenden Fahrtabschnitt werden möglichst viele Fahrgäste, vorzugs-

weise solche, die neu eingestiegen sind, nach ihrem kompletten Fahrtweg im 

Nahverkehrsnetz, dem benutzten Fahrausweis und dem Fahrtzweck befragt.  

Die Erhebungen beschränken sich üblicherweise auf Normalwerktage (Mo-Fr) 

mit Schule. Die VVS GmbH legt die Zählperioden unter Beachtung von Ferien-

zeiten und bekannten Großveranstaltungen fest. Gestörte Betriebslagen (Bau-

stellen, Streik) werden bestmöglich umgangen. Zum Ausgleich wochentäglich 

bedingter Nachfrageschwankungen erfolgt die Erhebung der Fahrplanfahrten ei-

ner Linie gestreut über verschiedene Wochentage. 

In der nachfolgenden Aufbereitung der Befragungsdaten werden alle angegebe-

nen Fahrgastwege Linienabschnitt für Linienabschnitt anhand der elektronischen 
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Fahrplanauskunft simuliert. Damit liegen vollständige Wegeinformationen für alle 

erfassten Fahrgastfahrten vor.  

Die parallel generierten Zähldaten dienen der Hochrechnung der Befragungsda-

ten auf das gesamte Fahrgastaufkommen der Erhebungsfahrt. Handelt es sich 

bei der Verkehrsstromerhebung um eine Vollerhebung aller Fahrplanfahrten (ei-

ner Linie/eines Teilnetzes), ergeben sich Linienergebnisse unmittelbar aus der 

Addition der Erhebungsfahrten. War die Verkehrsstromerhebung als Stichpro-

benauswahl des Fahrplanangebots angelegt, schließt sich eine weitere Hoch-

rechnung auf der Basis von Zähldaten aus Besetzungszählungen auf Linien-

ebene, die üblicherweise aus automatischen Fahrgastzählsystemen gewonnen 

werden, an. 

Die Nachfragedaten aus Verkehrsstromerhebungen werden gemäß Nr. 2.4.7 auf 

das Nachfrageniveau „Herbst“ normiert. Sie sind mit den Ergebnissen anderer 

Erhebungen, die ebenfalls entsprechend umgerechnet werden, daher unmittel-

bar vergleichbar. 

Wegen weiterer Details wird auf die Anlage 4 verwiesen. 

2.4.2 Manuelle Fahrgastzählung 

Auch bei Verkehrszählungen ist Erhebungspersonal in den Fahrzeugen präsent, 

es wird aber auf die Befragung von Fahrgästen verzichtet. Sie sind zudem gene-

rell als Vollerhebung aller Fahrplanfahrten (einer Linie/eines Teilnetzes) ange-

legt. Es stehen die Methoden Querschnittszählungen und Besetzungszählungen 

zur Auswahl. Bei einer Querschnittszählung wird die Besetzung zwischen zwei 

Haltestellen ausgewählten Haltestellen einer Linie/eines Linienkorridors erfasst. 

Bei einer Besetzungszählung werden in den Fahrzeugen die Ein- und Aussteiger 

sowie die Besetzung bei Abfahrt an jeder Haltestelle während der gesamten 

Fahrt ermittelt. Mit den in den Fahrplangrunddaten hinterlegten Entfernungen 

zwischen den Haltestellen lassen sich so auch die zurückgelegten Personenkilo-

meter direkt ableiten. Die aus einer Besetzungszählung gewonnenen Daten ent-

sprechen daher weitestgehend den Daten, die auch mit automatischen Fahrgast-

zählsystemen generiert werden können. Personalgestützte 
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Querschnittszählungen finden üblicherweise innerhalb eines Betriebstags statt, 

eine Besetzungszählung für eine komplette Linie kann bei dichten Fahrplänen 

auch mehrere Betriebstage in Anspruch nehmen. 

Manuelle Verkehrszählungen werden in Ergänzung der Jahresprogramme für 

Verkehrsstromerhebungen oder als Ersatz für fehlende AFZS-Daten durchge-

führt. Sie finden wegen der Nähe zum allgemeinen Vergleichsniveau Herbst (vgl. 

Nr. 2.4.1) vorzugsweise in der 2. Jahreshälfte statt. Die VVS GmbH legt die Zähl-

perioden unter Beachtung von Ferientagen und bekannten Großveranstaltungen 

fest. Aus den Verkehrszählungen lässt sich die Inanspruchnahme eines Linien-

verkehrs an einer bestimmten Stelle oder im Verlauf der ganzen Linie unmittelbar 

ableiten. 

2.4.3 Automatische Fahrgastzählung 

Zur Verbesserung der Aktualität und der statistischen Sicherheit der Nachfrage-

daten sind ab dem 01.01.2020 in allen Unternehmensnetzen die Verkehrs-leis-

tungen mit automatischen Fahrgastzählsystemen (AFZS) zu erfassen. Diese 

Systeme zählen bei jeder Türöffnung die ein- und aussteigenden Fahrgäste, so 

dass sich über deren Bilanzierung die Besetzung der Fahrzeuge und über die in 

den Fahrplangrunddaten hinterlegten Entfernungen zwischen den Haltestellen 

die erbrachten Personenkilometer berechnen lassen. 

Für einen statistisch hinreichenden Erhebungsumfang sind nicht alle eingesetz-

ten Fahrzeuge in einem Unternehmensnetz entsprechend auszustatten, es ge-

nügt vielmehr die Ausrüstung eines Teils der Flotte. Näheres dazu ist Nr. 2.5 zu 

entnehmen. Da die Messfahrzeuge ganzjährig unterwegs sind, werden Zählda-

ten zu allen Jahreszeiten und auch an Wochenend- und Feiertagen generiert. 

Hier stellt sich daher grundsätzlich die Aufgabe einer Normierung der Einzelbe-

obachtungen auf ein vergleichbares Nachfrageniveau. Auch hier gilt als Normie-

rungsziel das Nachfrageniveau Herbst. 
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2.4.4 Angestrebte statistische Sicherheit 

Sowohl bei den vom VVS organisierten manuellen Erhebungen als auch bei der 

Erfassung des Fahrgastaufkommens mit AFZS handelt es sich um Stichproben-

erhebungen, bei denen nicht die vollständige Grundgesamtheit, sondern nur eine 

Anzahl von Elementen daraus beobachtet werden. Je nach Erhebungszweck be-

steht die Grundgesamtheit aus der Gesamtzahl der Fahrplanfahrten (Erfassung 

der Verkehrsleistung) oder der Zahl der beförderten Fahrgäste (Befragung) in 

einem Erhebungszeitraum. 

Für die Auswahl der Elemente der Stichprobe gilt, dass in der ersten Ebene die 

Auswahl der Fahrten erfolgt. Diese Auswahl hat so zu erfolgen, dass jede Fahrt 

bzw. Erhebungseinheit zufällig bzw. mit einer gleichen Auswahlwahrscheinlich-

keit in die Stichprobe gelangen kann. Die zweite Auswahlebene innerhalb der 

Fahrt bzw. Erhebungseinheit stellt auf die Auswahl der zu befragenden Fahr-

gäste ab. Hierzu sind innerhalb der Fahrt bzw. Erhebungseinheit die zu befra-

genden Personen ebenfalls zufällig auszuwählen. Dabei sind neu einsteigende 

Fahrgäste bevorzugt zu befragen. 

Eingangsgrößen für die Planung der Stichproben sind die jeweiligen Grundge-

samtheiten (Anzahl der Fahrten bzw. Anzahl der beförderten Personen), der an-

gestrebte maximal zulässige Stichprobenfehler zur statistischen Maßzahl Mittel-

wert bzw. Anteilswert sowie die gewählte statistische Sicherheit. Hinzu kommen 

für die Stichprobenplanung bei den Befragungen ggf. noch die Vorgabe für die 

Höhe des Anteilswertes (z. B. bestimmtes Tarifprodukt), für den die Vorgaben 

zum Stichprobenfehler sowie zur statistischen Sicherheit einzuhalten sind, sowie 

bei den Zählungen die Kenngröße relative Streuung als Verhältnis der Stan-

dardabweichung zum Mittelwert. Unbenommen von der Höhe der Stichproben-

fehler für die Verwendung als Eingangsgrößen für die Stichprobenplanung sind 

deren Einhaltung bzw. die tatsächlich im Ergebnis der Verkehrserhebung erreich-

ten Größen nachzuweisen. Das Verfahren zum Nachweis der statistischen Qua-

lität der Verkehrserhebungen ist in Anlage 3 geregelt. 

Aus dem mathematisch-statistischen Verhältnis von Grundgesamtheit und Stich-

probengröße ergibt sich, dass sich beide umkehrt proportional verhalten, d.h. mit 
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kleinerer Grundgesamtheit erhöht sich die relative Stichprobengröße. Damit sind 

bei Verkehrsunternehmen mit wenigen Linienfahrten oder bei kleinen Nachfra-

gesegmenten größere Stichprobenumfänge notwendig, um eine hinreichend si-

chere Aussage zu den Quantitäten zu ermöglichen. Bei kleinen Grundgesamt-

heiten kann daher eine mehrfache Erhebung von Fahrten erforderlich werden. 

Unabhängig vom tatsächlich notwendigen Stichprobenumfang ist es Ziel jeder 

Erhebung, für wenigstens 75% der Angebotsfahrten einer Zeitschicht Erhebungs-

werte zu generieren. 

Alle aus Stichprobenerhebungen ermittelten Kenngrößen sind erwartungstreue 

Schätzwerte, die in der Grundgesamtheit tatsächlich mit der durch den Stichpro-

benfehler bestimmten Genauigkeit sowie mit der durch die statistische Sicherheit 

bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten. Damit liegt jeder aus einer Stichpro-

benerhebung ermittelte Schätzwert in einem Vertrauensintervall mit einem unte-

ren und oberen Grenzwert, der durch den Stichprobenfehler bestimmt wird. 

Das aus Erhebungen abgeleitete Fahrgastaufkommen (Unternehmensbeförde-

rungsfälle und Personenkilometer), das Grundlage für die Verteilungsquote Fahr-

gastnachfrage ist, soll für Unternehmensnetze, d.h. auf der Aggregationsebene 

Verkehrsunternehmen in den Verbundlandkreisen, bei einer statistischen Sicher-

heit von 95% bzw. 0,95 einen Stichprobenfehler von maximal 10 % bzw. 0,10 zur 

statistischen Maßzahl Mittelwert aufweisen. Diese Anforderung ist für größere 

Unternehmensnetze bereits mit einer einmaligen Erfassung aller Fahrplanfahrten 

während eines klassischen manuellen Erhebungsprojekts mit etwa 60 Erhe-

bungstagen erfüllt. Für kleinere Unternehmensnetze kann eine mehrfache Be-

obachtung von Fahrplanfahrten in diesem Zeitraum oder im Rahmen einer addi-

tiven Verkehrszählung erforderlich werden. Stehen Zählfahrzeuge in ausreichen-

dem Umfang (Anlage 7) zur Verfügung und wird eine Linie/ein Teilnetz für min-

destens ein Quartal betrieben, ist dem Verkehrsunternehmen die Sicherstellung 

des maximalen Stichprobenfehlers jederzeit möglich. 
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2.4.5 Ausgleich von Stichprobenfehlern 

Die gemäß Anlage 7 ermittelten Ausstattungsgrade der Fahrzeugflotten der Ver-

kehrsunternehmen mit Zählgeräten sind so bemessen, dass bei einem regelmä-

ßigen Einsatz durchschnittlich verfügbarer Messfahrzeuge die Verkehrsleistung 

sogar mit einem Stichprobenfehler von maximal 5% bzw. 0,05 bei einer statisti-

schen Sicherheit von 90% bzw. 0,90 erfasst werden kann. Die gemäß Nr. 2.4.4 

angestrebten statistischen Gütewerte können damit problemlos erreicht werden. 

Ein Ausgleich von Stichprobenfehlern wegen einer ggf. nicht ausreichenden Zahl 

von Zählfahrten erfolgt daher nicht. 

Für die Ermittlung der Unternehmensbeförderungsfälle dürfen die Umsteiger in-

nerhalb der Verkehrsnetze der Verkehrsunternehmen nicht mehrfach in Ansatz 

gebracht werden. Ebenso können für die Einnahmenverteilung nur solche Fahr-

gastfahrten in die Anteilsberechnung eingehen, die mit einem Fahrschein durch-

geführt wurden, für den der VVS Einnahmen erhält. Beide Informationen lassen 

sich nur aus Befragungen ableiten und dienen als Auswahlkriterium bei Verkehrs-

stromerhebungsdaten oder als Korrekturfaktoren für die aus Zähldaten ermittel-

ten Linienbeförderungsfälle. Hier wird gemäß Anlage 3 für den jeweils genutzten 

Datenbestand der tatsächliche Stichprobenfehler errechnet. Ergibt sich dabei für 

ein Berechtigtes Verkehrsunternehmen ein Stichprobenfehler oberhalb von 10 % 

bzw. 0,1, wird der Verband Region Stuttgart die Überschreitung finanziell in der 

Weise ausgleichen, dass das Berechtigte Verkehrsunternehmen so gestellt wird, 

wie wenn der Stichprobenfehler maximal 10 % bzw. 0,1 betragen würde. Dazu 

wird für den aus der Erhebung ermittelten Parameter die Differenz ermittelt, um 

die der tatsächliche Stichprobenfehler das angestrebte Vertrauensintervall von ± 

10 % bzw. ± 0,1 übersteigt, und auf die Maßzahl angewendet. Der so ermittelte 

Leistungszuschlag fließt nicht in die Berechnung der Verteilungsquote Fahrgeld-

einnahmen ein, sondern wird dem Berechtigten Verkehrsunternehmen als ab-

rechnungstechnisch getrennter Zuschlag außerhalb der zu verteilenden Fahr-

geldeinnahmen zugeteilt. Dazu wird der Leistungszuschlag mit denselben Erlöss-

ätzen bewertet wie die Grundleistung aus der VVS-Nachfragedatenbasis. Be-

rechtigte Verkehrsunternehmen, welche im Widerspruch zu dieser AllgV und ih-

ren Anlagen keine AFZS einsetzen, sind von dieser Regelung ausgeschlossen. 
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Den Zuschlag zum Ausgleich von Stichprobenfehlern berechnet der Verband Re-

gion Stuttgart für jedes Kalenderjahr bis zum 31.08. des Folgejahres. Er ist dem 

Berechtigten Verkehrsunternehmen bekannt zu geben. Der Zuschlag gilt für das 

berechnete Kalenderjahr als endgültiger Wert. Danach gilt er als vorläufiger Wert 

weiter, bis der Zuschlag zum Ausgleich von Stichprobenfehlern des Folgejahres 

endgültig berechnet ist. 

Erhält ein Berechtigtes Verkehrsunternehmen nach den vorstehenden Regelun-

gen einen Zuschlag zum Ausgleich von Stichprobenfehlern und ergeben sich 

Mehr- oder Minderleistungen gemäß Nr. 2.4.10, gelten die vorstehenden Rege-

lungen auch für die Mehr- oder Minderleistungen, so dass sich der Zuschlag ent-

sprechend erhöht oder vermindert. 

2.4.6 Häufigkeit der Erhebungen 

Das seit 2002 von der VVS GmbH praktizierte Verfahren roulierender Verkehrs-

stromerhebungen, das innerhalb von 6 Jahren eine vollständige Erneuerung des 

Nachfragedatenbestands für den gesamten Verbundverkehr zum Ziel hatte, ist 

durch die Corona-Pandemie und die sprunghafte Zunahme von Baustellen in al-

len Netzteilen zum Erliegen gekommen. Ein Neustart dieses Programms nach 

dem Abklingen der Bautätigkeit ab ggf. 2026 würde wieder eine mehrjährige Er-

hebungstätigkeit bis zur Komplettierung eines verbundweiten Datenbestands er-

fordern. Angesichts der stark steigenden Verfügbarkeit von Daten aus automati-

schen Fahrgastzählsystemen stellt sich zudem die Frage der Sinnhaftigkeit einer 

solchen Strategie.  

Nachdem diese AllgV den Einsatz von AFZS für die Berechtigten Verkehrsunter-

nehmen seit 2020 verpflichtend vorgibt, ist von einer umfassenden, kontinuierli-

chen Generierung von Zähldaten auszugehen. Die während eines Kalenderjah-

res erzeugten Daten bilden daher die Grundlage für die Berechnung der abrech-

nungsrelevanten Verkehrsleistungen. Ergebnisse von Verkehrsstromerhebun-

gen dienen noch der Korrektur dieser Daten hinsichtlich unternehmensinterner 

Umsteiger und ertragsloser Tickets sowie der Berechnung der Durchtarifierungs-

verluste. Die hierfür notwendigen Verkehrsstromerhebungen sollen spätestens 

alle 4 Jahre durch neue Erhebungen aktualisiert werden, wobei unter 
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Berücksichtigung der angestrebten statistischen Güte nicht mehr zwingend jede 

Fahrplanfahrt im Erhebungsnetz zu erfassen ist. Bisherige Datenbestände aus 

Befragungen gelten so lange fort, bis für ein Unternehmensnetz oder Teile davon 

neue Erhebungsdaten vorliegen. 

Soweit Verkehrsunternehmen für das Abrechnungsjahr keine, fehlerhafte oder 

nur für ein Teilnetz gültige AFZS-Daten liefern, gelten die für das Vorjahr verwen-

deten Daten für den Teilbereich ohne neue Daten fort. Dies gilt auch für den Fall, 

dass dem Unternehmen die Datenerhebung ohne eigenes Verschulden nicht 

möglich war. Die Vorjahresdaten werden dann gemäß Nr. 2.4.8 auf das aktuelle 

Abrechnungsjahr fortgeschrieben. Die Berücksichtigung von Angebotsverände-

rungen nach Nr. 2.4.10 ist davon nicht berührt. 

2.4.7 Normierung der Nachfragedaten unterschiedlicher Erhebungszeit-

punkte 

Sowohl manuelle Erhebungen als auch Nachfrageerfassungen mit AFZS erstre-

cken sich über längere Zeiträume, zunehmend sogar über ein ganzes Kalender-

jahr. In diesem Zeitraum ist die Verkehrsnachfrage selbst Veränderungen unter-

worfen. Um die einzelnen Erhebungsergebnisse am Ende zu einem in sich stim-

migen Datenbestand zusammenführen zu können, sind daher die jeweiligen Er-

hebungszeitpunkte zu berücksichtigen und ggf. Korrekturen vorzunehmen. Für 

diese Korrekturen wertet die VVS GmbH die übermittelten AFZS-Daten in Mo-

natsscheiben aus, um über die variierenden durchschnittlichen Auslastungen ei-

nen Jahresgang der Nachfrage zu erzeugen (Anlage 4). Diese Ganglinie wird 

dazu genutzt, unterschiedliche Erhebungsmonate auszugleichen und alle Erhe-

bungsdaten auf ein einheitliches Nachfrageniveau zu normieren. Ziel dieser Um-

rechnung ist ein mittlerer Tag im Herbst, der sich aus dem Mittel der Monate 

Oktober und November ableitet. 
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2.4.8 Fortschreibung des Nachfragedatenbestands 

Da Daten aus automatischen Fahrgastzählsystemen jährlich neu generiert wer-

den, ist eine Fortschreibung von Vorjahreswerten üblicherweise nicht erforder-

lich. Sie kann dann notwendig werden, wenn durch unterjährige Betreiberwech-

sel einem Verkehrsunternehmen nicht genügend Zeit zur netzweiten Erfassung 

seiner Fahrgäste zur Verfügung stand, oder ein Verkehrsunternehmen keine ak-

tuellen Daten geliefert hat. Für Zwecke der Datenfortschreibung werden die Zähl-

daten aller Unternehmen, die im Vorjahr und im betrachteten Jahr AFZS-Daten 

übermittelt haben, ausgewertet und gegenübergestellt. Die Fortschreibungsrate 

ergibt sich dann aus dem Vergleich der mittleren Herbstniveaus (Anlage 4). Ana-

log erfolgt die Fortschreibung des gesamten Teilnetzes des Busverkehrs der Ver-

bundstufe II für die Berechnung der Durchtarifierungsverluste. 

Die Berücksichtigung von Angebotsveränderungen nach Nr. 2.4.10, z. B. nach 

einem Betreiberwechsel, ist davon nicht berührt. 

2.4.9 Berechnung der Jahreswerte 

Bei einer ausreichenden Verfügbarkeit von AFZS-Daten werden Jahreswerte al-

lein aus dieser Datenquelle generiert, dies ist aufgrund der Pflichtvorgabe für den 

AFZS-Einsatz zeitlich absehbar. Die aktuell verfügbaren Ausstattungsgrade im 

regionalen Busverkehr im VVS lassen jedoch eine zuverlässige Erhebung von 

Ferien und Wochenendtagen noch nicht in hinreichender Qualität zu, eine Um-

setzung erfolgt mit Vorliegen ausreichender Verfügbarkeit. Hilfsweise werden bis 

dahin die auf das Herbstniveau normierten Ergebnisse für den mittleren Schultag 

mit pauschalen Faktoren, die aus den früheren Erhebungen, abgeleitet wurden, 

hochgerechnet (Anlage 4). 

2.4.10 Veränderung des Leistungsangebots 

Die Nachfragewirkungen von Angebotsveränderungen werden ab dem Umset-

zungszeitpunkt über die Generierung von AFZS-Daten erfasst. Eine gesonderte 

Behandlung neuer oder entfallender Linienverkehre oder von Fahrplananpassun-

gen ist deshalb nur dann erforderlich, wenn die Maßnahmen unterjährig 
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umgesetzt worden sind. In diesem Fall wird der Tageswert des mittleren Herbst-

tages, auf den die Normierung der Linienergebnisse erfolgt und auf den die Jah-

reshochrechnung aufsetzt, mit der reduzierten Zahl der Betriebstage gewichtet. 

Hat ein Verkehrsunternehmen im Abrechnungsjahr einen Linienverkehr neu 

übernommen und ist mit der Inbetriebsetzung von Zählfahrzeugen in Verzug, 

werden die Verkehrsleistungswerte des vorherigen Betreibers übernommen und 

– falls diese aus dem Vorjahr stammen – entsprechend Nr. 2.4.8 fortgeschrieben. 

Angebotsveränderungen in positiver oder negativer Hinsicht werden ergänzend 

in Abhängigkeit von der Verkehrszeit wie folgt bewertet: 

1 Fahrplankilometer entspricht 

6:00 - 20:00 Uhr Übrige Betriebszeit 

Montag - Freitag 0,8 Unternehmensbeförderungsfälle 

4,0 Personenkilometer 

0,3 Unternehmensbeförderungsfälle 

1,5 Personenkilometer 

Samstag 0,4 Unternehmensbeförderungsfälle 

2,0 Personenkilometer 

0,3 Unternehmensbeförderungsfälle 

1,5 Personenkilometer 

Sonn- und Feiertag 0,3 Unternehmensbeförderungsfälle 

1,5 Personenkilometer 

0,3 Unternehmensbeförderungsfälle 

1,5 Personenkilometer 

Diese Sonderregelung ist längstens für das erste Abrechnungsjahr gültig. Liegen 

nach Ablauf der maximalen Gültigkeitsperiode für die aus den Fahrplankilome-

tern abgeleiteten Werte keine realen Erhebungswerte vor, so wird für die Maß-

nahme eine Nachfrage von Null angenommen. 

2.4.11 Pauschalierung bei besonderen Verkehrsangeboten 

Der Kategorie besondere Verkehrsangebote können zugeordnet werden: 

a) Linienverkehre, die nur an bestimmten Wochentagen verkehren (z. B. 

Nachtbusse), 

b) Linienverkehre, die nur saisonal betrieben werden (z. B. Rad- und Wander-

busse), 
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c) Linienverkehre, die an Werktagen je nach Wochentag sehr unterschiedliche 

Fahrpläne aufweisen (z. B. Marktverkehre), und 

d) bedarfsgesteuerte Angebote (Anruf- oder On Demand-Verkehre). 

Diesen Verkehrsangeboten ist gemeinsam, dass ihre Inanspruchnahme durch 

stichprobenhafte Verkehrserhebungen mit vertretbarem Aufwand nicht statistisch 

sicher im Sinne von Nr. 2.4.4 erfasst werden kann. Wird hier der VVS-Tarif an-

gewandt und können für diese Verkehre aus triftigem Grund keine vorhandenen 

Fahrzeuge mit AFZS eingesetzt werden, so sind deshalb besondere Regelungen 

für die Weiterleitung von Einnahmen zu treffen. 

Verkehrsangebote nach den Buchstaben a) und b) verkehren in der Regel an 

jedem Betriebstag nach dem gleichen Fahrplan. Für solche Angebote findet 

Nr. 2.4.10 so lange Anwendung, bis der Einsatz eines AFZS-Fahrzeugs möglich 

und verhältnismäßig ist. Der triftige Grund für den Nichteinsatz von AFZS-Fahr-

zeugen ist auf Verlangen gegenüber dem Verband Region Stuttgart zu benen-

nen. Liegt nach Auffassung des Verbands Region Stuttgart und des Aufgaben-

trägers des besonderen Verkehrsangebots kein triftiger Grund vor, so ist das Be-

rechtigte Verkehrsunternehmen zum unverzüglichen Einsatz von AFZS-Fahrzeu-

gen verpflichtet. 

Verkehrsangebote nach den Buchstaben c) und d) weisen je nach Funktion sehr 

unterschiedliche Nachfragecharakteristika auf, so dass eine vorauslaufende Pau-

schalregelung derzeit hier nicht möglich erscheint. Daher ist bei diesen Angebo-

ten im ersten Betriebsjahr die Inanspruchnahme zu erfassen und nachzuweisen, 

wobei vorrangig ein Fahrzeugeinsatz mit AFZS zu erfolgen hat, sofern unter An-

wendung der Regelungen für Verkehre nach Buchstaben a) und b) kein triftiger 

Grund gegen einen solchen Fahrzeugeinsatz vorliegt. Auf dieser Grundlage 

schätzt der Verband Region Stuttgart die auf diese Verkehrsangebote entfallen-

den Einnahmen. Dieser Schätzbetrag erhöht den Anspruch aus Nr. 2.1. Ändert 

sich die Inanspruchnahme im Folgejahr, wird der Schätzbetrag angepasst. Bei 

der Ermittlung der Unternehmensbeförderungsfälle, der Personenkilometer und 

der Ausgleichsquote Fahrgastnachfrage werden diese Verkehrsangebote nicht 

berücksichtigt. 
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2.5 Ermittlung der Unternehmensbeförderungsfälle und der Personenkilo-

meter mit Hilfe von automatischen Fahrgastzählsystemen 

Eine jährlich neue Erfassung der Fahrgastnachfrage bei erhöhter statistischer Si-

cherheit ist nur durch den Einsatz automatischer Fahrgastzählsysteme möglich. 

Die AllgV fordert deshalb von den Berechtigten Verkehrsunternehmen ab dem 

01.01.2020, in allen Unternehmensnetzen die Verkehrsleistungen mit automati-

schen Fahrgastzählsystemen (AFZS) zu erfassen. Die Nichteinhaltung dieser 

Frist bzw. der die AFZS betreffenden technischen und statistischen Vorgaben 

berechtigt den Verband Region Stuttgart unter Durchführung einer Einzelfallprü-

fung zu einer gestaffelten Minderung der Ausgleichsleistungen nach Ziffer 4 um 

1 % des Jahresanspruches bei einer Beanstandung im Jahr 2021, bei einer Be-

anstandung im Jahr 2022 um 2 % des Jahresanspruchs und bei einer Beanstan-

dung ab dem Jahr 2023 um 3 % des Jahresanspruchs. Wiederholungsfälle be-

rechtigen den Verband Region Stuttgart darüber hinaus zum Ausschluss des be-

rechtigten Verkehrsunternehmens von der Einnahmenaufteilung nach § 4 Absatz 

1 Nr. 3 AllgV, insbesondere wenn dieses die genannten Vorgaben bereits in den 

Jahren 2021 bis 2023 nicht eingehalten hat. Das Recht des Verbands Region 

Stuttgart zum sofortigen Ausschluss des berechtigten Verkehrsunternehmens 

von der Einnahmenaufteilung nach § 4 Absatz 1 Nr. 3 AllgV bleibt insbesondere 

in schweren Fällen wie vorsätzlicher Nichteinhaltung der genannten Vorgaben 

unberührt. Die durch AFZS gewonnenen Zähldaten gelten als zusätzliche Zähl-

daten im Sinne Nr. 2.4. 

2.5.1 Anwendungsbereich 

Bezugsraum für die Anwendung der folgenden Bestimmungen ist grundsätzlich 

das Verkehrsunternehmensnetz des Berechtigten Verkehrsunternehmens, bei 

schrittweiser Einführung von AFZS mindestens ein vollständiges Linienbündel. 

2.5.2 Technische Anforderungen an AFZS 

Die einzusetzenden AFZS müssen mindestens die technischen Spezifikationen 

und die Vorgaben für den Einbau in die Busse und zur Absicherung von VDV-

kompatiblen Standard-Schnittstellen für die Übertragung von Fahrplan- und 
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Zähldaten erfüllen, die sich aus der Anlage 6 „Anforderungsspezifikation für die 

Ausrüstung von Bussen mit Automatischen Fahrgastzählsystemen im Verkehrs- 

und Tarifverbund Stuttgart Verbundstufe II“ ergeben. 

2.5.3 Beschaffung und Finanzierung der AFZS 

Es obliegt den Berechtigten Verkehrsunternehmen, die gemäß den Regelungen 

dieser Anlage 1 Nr. 2.5 erforderlichen AFZS zu beschaffen, zu betreiben und zu 

unterhalten. Abweichende vertragliche Regelungen und Förderprogramme des 

Verbands Region Stuttgart bleiben unberührt. 

2.5.4 Umfang der Ausstattung und der Stichproben mit AFZS 

Die VVS GmbH ermittelt die Anzahl der mit AFZS auszurüstenden Fahrzeuge als 

statistisch abgesicherte Ausstattungsquote je Fahrzeugkategorie. Die Fahrzeug-

kategorien werden dabei einmal hinsichtlich ihrer Bauart (Fahrzeugtyp, Anzahl 

und Bauform der Türen) sowie zum anderen hinsichtlich damit verbundener Ein-

schränkungen bei der Disposition des Einsatzes im Unternehmensnetz unter-

schieden.  

Die Methodik dieser Berechnung und die von dem Berechtigten Verkehrsunter-

nehmen hierfür bereit zu stellenden Daten ergeben sich aus Anlage 7 „Berech-

nung der AFZS-Ausstattungsumfänge“. 

Die VVS-GmbH ist verantwortlich für die statistisch gesicherte Messfahrtenpla-

nung. Das umfasst  

 die Berechnung einer Stichprobe im heterograden Fall als Anzahl der zu er-
hebenden Fahrten der mit AFZS ausgestatteten Fahrzeuge mit der Maßgabe 
pro Erhebungsperiode ca. 4 - 5 % aller durchgeführten Fahrplanfahrten, je-
doch mindestens jede Fahrplanfahrt einmal zu erheben,  

 die zufällige und zur Grundgesamtheit (Summe aller Fahrplanfahrten) pro-
portionale Verteilung (Schichtung) der Messfahrten nach Linien, Tagesarten 
(Montag-Freitag; Samstag; Sonntag/Feiertag) sowie nach Tageszeitschich-
ten (z.B. 7.00-9.00 Uhr; 9.00 bis 12.00; 12.00 bis 14.00 usw.), 

 die Bestimmung der Erhebungszeiträume, in denen die Messfahrten der mit 
AFZS ausgestatteten Fahrzeuge zwecks Kompatibilität mit VVS-
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Verkehrsstromerhebungen oder der Substitution von Besetzungszählungen, 
Querschnittszählungen oder sonstigen ggf. ereignisbezogenen weiteren Ver-
kehrszählungen durchzuführen sind, 

 das laufende Monitoring der Erfüllung der Messfahrtenplanung, Abschätzung 
zum wahrscheinlichen Erfüllungstand im noch verbleibenden Erhebungszeit-
raum und fallbezogene Korrektur der Messfahrtenplanung, wenn eine Erfül-
lung nicht mehr möglich ist. 

Diese statistischen Vorgaben der VVS GmbH zur Messfahrtenplanung bedeuten 

die Festlegung von Zeiträumen und Häufigkeiten der Erhebungsfahrten. Die tat-

sächliche Disposition der Zählfahrzeuge obliegt ausschließlich dem betreffenden 

Verkehrsunternehmen. 

2.5.5 Durchführung der Messfahrten und Betrieb der AFZS 

Die Berechtigten Verkehrsunternehmen führen bei Maßgabe der eigenverant-

wortlichen Disposition der AFZS-Fahrzeuge im Rahmen der vorhandenen Um-

laufpläne die von der VVS-GmbH nach der Messfahrtenplanung (Nr. 2.5.4) vor-

gesehenen Messfahrten durch. Die Berechtigten Verkehrsunternehmen sichern 

die Nachweisführung zur Einhaltung der Stichprobenpläne (Erfüllung der Stich-

probe nach Anzahl der Messfahrten und Einhaltung der Schichtungsmerkmale) 

und teilen der VVS GmbH mit, welche vorgesehenen Fahrten aus welchen Grün-

den (Defekt, Fahrzeugausfall, Verkehrssperrungen; Linienveränderungen) nicht 

durchgeführt wurden. 

Die Berechtigten Verkehrsunternehmen übermitteln der VVS GmbH die gemäß 

den vorstehenden Anforderungen erhobenen Rohdaten der AFZS in der festge-

legten Datenstruktur. Diese ergibt sich aus Anlage 6 „Anforderungsspezifikation 

für die Ausrüstung von Bussen mit Automatischen Fahrgastzählsystemen im Ver-

kehrs- und Tarifverbund Stuttgart Verbundstufe II“. 

2.5.6 Verarbeitung der AFZS-Daten 

Die VVS GmbH prüft die Vollständigkeit der Stichprobenerfüllung gesondert für 

jedes Verkehrsunternehmen. Die Verkehrsunternehmen sind eigenständig ver-

antwortlich für die nachweisfähige Einhaltung der Stichprobe. Liegt keine 
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vollständige Erfüllung der Stichprobe vor, übergibt die VVS GmbH eine entspre-

chende Information bzw. Ergänzung zur Messfahrtenplanung. Die Verkehrsun-

ternehmen sind verpflichtet, die fehlenden Fahrten nachzuerheben und die 

AFZS-Stichprobe vollständig zu erfüllen. Auch im Falle von Nacherhebungen 

liegt die Verantwortung für die Disposition der Zählfahrzeuge beim jeweiligen 

Verkehrsunternehmen. 

Nach Abschluss der Erhebung führt die VVS GmbH die Zähldaten der einzelnen 

Fahrten zu Tageswerten zusammen und nutzt diese zur unternehmensbezoge-

nen Bildung eines Gesamtdatenbestands. Die weitere Hochrechnung der Tages-

werte auf Jahresergebnisse erfolgt gemäß Nr. 2.4.9, die hierbei zu Grunde ge-

legten manuellen Zähldaten wurden ebenfalls mit AFZS-Daten aktualisiert. Die 

aufbereiteten AFZS-Ergebnisse werden dem jeweiligen Berechtigten Verkehrs-

unternehmen zur Verfügung gestellt. 

Die hochgerechneten Daten ergeben für den Bezugsraum gem. Nr. 2.5.1 die 

Bruttowerte der Unternehmensbeförderungsfälle und der Personenkilometer. 

2.5.7 Folgen von Abweichungen 

Erfüllen AFZS die technischen Anforderungen gemäß Nr. 2.5.2 nicht, dann wer-

den die Daten dieser AFZS bei der Ermittlung der von dem Berechtigten Ver-

kehrsunternehmen erbrachten Verkehrsleistung nicht anerkannt. 

Erfüllt der Betrieb der AFZS die Anforderungen der Nr. 2.5.5 nicht und führt dies 

zu einer Nichterfüllung der statistisch notwendigen AFZS-Stichprobenumfänge 

(Anzahl der Messfahrten) bzw. zur Nichteinhaltung der max. zulässigen Stichpro-

benfehler, dann werden diese Daten bei der Ermittlung der von dem Berechtigten 

Verkehrsunternehmen erbrachten Verkehrsleistung nicht anerkannt. Weist das 

Verkehrsunternehmen nach, dass die Abweichung von ihm nicht zu vertreten ist, 

dann berücksichtigt der Verband Region Stuttgart die Daten und nimmt gegebe-

nenfalls erforderliche Korrekturen vor. 
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2.5.8 Qualitätskontrolle 

Zur laufenden Qualitätssicherung beim Einsatz von AFZS werden die in Anlage 

9 „Verantwortungsebenen zur Qualitätssicherung beim Einsatz von AFZS im 

VVS; Verbundstufe II“ skizzierten Maßnahmen durchgeführt. 

Für die statistische Sicherheit der Erhebungsdaten gilt weiterhin Nr. 2.4.4. Nach 

dem Erreichen einer durchgehenden Ausstattung der Berechtigten Verkehrsun-

ternehmen mit AFZS behält sich der Verband Region Stuttgart vor, durch Ände-

rung der AllgV eine Absenkung des zulässigen Stichprobenfehlers vorzunehmen. 

3. Verteilungsmodus Einnahmenmeldungen  

3.1 Anspruch der Berechtigten Verkehrsunternehmen 

Jedes Berechtigte Verkehrsunternehmen hat je Kalenderjahr Anspruch auf den 

seiner Verteilungsquote Einnahmenmeldungen (Nr. 3.3) entsprechenden Anteil 

an dem Verteilungsvolumen Einnahmenmeldungen (Nr. 3.2). 

3.2 Verteilungsvolumen Einnahmenmeldungen 

Das Verteilungsvolumen Einnahmenmeldungen entspricht 5% der Einnahmen 

der Berechtigten Verkehrsunternehmen im Sinne der Nr. 1.2. 

3.3 Verteilungsquote Einnahmenmeldungen 

Die Verteilungsquote Einnahmenmeldungen eines Berechtigten Verkehrsunter-

nehmens entspricht dem Verhältnis der von diesem Unternehmen für das betref-

fende Kalenderjahr gemäß Nr. 8.1 gemeldeten Fahrgeldeinnahmen eigener Ver-

kaufsstellen zu der Summe der von allen Berechtigten Verkehrsunternehmen für 

das betreffende Kalenderjahr gemeldeten Fahrgeldeinnahmen eigener Verkaufs-

stellen.  

Die Verteilungsquote Einnahmenmeldungen berechnet der Verband Region 

Stuttgart für jedes Kalenderjahr bis zum 31.08. des Folgejahres. Sie ist dem 
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Berechtigten Verkehrsunternehmen bekannt zu geben. Die Verteilungsquote Ein-

nahmenmeldungen gilt für das berechnete Kalenderjahr als endgültiger Wert. Da-

nach gilt sie als vorläufiger Wert weiter, bis die Verteilungsquote Einnahmenmel-

dungen des Folgejahres endgültig berechnet ist.  

3.4 Fahrgeldeinnahmen eigener Verkaufsstellen 

Fahrgeldeinnahmen eigener Verkaufsstellen sind alle Fahrgeldeinnahmen, die 

durch Fahrscheinverkauf von Verkaufspersonal des Verkehrsunternehmens oder 

im Auftrag des Verkehrsunternehmens an einer im Besitz oder im Nutzungsrecht 

des Verkehrsunternehmens befindlichen Stelle erzielt werden. Hierzu gehört 

auch der Verkauf von Fahrausweisen im Fahrzeug. Unternehmensübergreifende 

Vertriebsorganisationen (Abo-Center) bleiben bei dieser Meldung der Fahrgeld-

einnahmen unberücksichtigt. 

Die Fahrgeldeinnahmen eigener Verkaufsstellen meldet das Berechtigte Ver-

kehrsunternehmen unter Verwendung der von der VVS GmbH vorgegebenen 

Formate (z. B. Exportdateien der Fahrscheindrucker, Excel-Meldebogen). Darin 

sind alle Verkäufe geschlüsselt nach der einzelnen Fahrausweisart je Bezugs-

monat aufzuführen. Das Verkehrsunternehmen stellt auf Anforderung der VVS 

GmbH sämtliche erlösrelevanten Daten, die notwendig sind, um den Verbundtarif 

fortzuentwickeln, unentgeltlich zur Verfügung. 

4. Ausgleichsleistungen für Durchtarifierungsverluste 

Aufgrund der mit dem Verbundtarif verbundenen Durchtarifierung über Unterneh-

mensnetze hinweg entsteht auf Seiten der Berechtigten Verkehrsunternehmen 

ein Einnahmeausfall, der durch den Verband Region Stuttgart gemäß den folgen-

den Bestimmungen ausgeglichen wird. 

4.1 Ausgleichsanspruch der Berechtigten Verkehrsunternehmen 

Jedes Berechtigte Verkehrsunternehmen hat je Kalenderjahr Anspruch auf den 

seiner Verteilungsquote Fahrgastnachfrage (Nr. 2.3) entsprechenden Anteil an 



Verband Region Stuttgart  Stand 24.10.2024 

- 29 - 

dem Ausgleichsvolumen nach Nr. 4.2. Für pauschaliert abgegoltene Verkehrsan-

gebote ergibt sich der Ausgleichanspruch aus Nr. 4.3. Unter den Voraussetzun-

gen der Nr. 4.4 wird die Verteilungsquote gemindert. 

4.2 Ausgleichsvolumen

Die vom Verband Region Stuttgart je Kalenderjahr insgesamt für Ausgleichsleis-

tungen für Durchtarifierungsverluste der Berechtigten Verkehrsunternehmen zur 

Verfügung gestellten Geldmittel bilden den Gesamtbetrag. Der Gesamtbetrag 

wird auf der Basis des VVS-Tarifs jährlich neu berechnet. Hierfür werden im Rah-

men einer Simulation unternehmensübergreifende Fahrgastfahrten tariflich so 

behandelt, als wenn der VVS-Tarif keine Durchtarifierung erlauben würde und für 

jede Teilfahrt bei verschiedenen Unternehmen ein separater Verbundfahraus-

weis zu lösen wäre. Der Durchtarifierungsverlust ergibt sich dann aus der Diffe-

renz der Erlöse aus der unternehmensbezogenen Fahrausweisstückelung und 

des tatsächlichen Erlöses nach Verbundtarif. Eingangsdaten für diese Simulation 

bilden die Unternehmensnetze (Nr. 4.2.1), ein auf Jahreswerte hochgerechneter 

verbundweiter Nachfragedatenbestand des VVS und Durchschnittseinnahmen 

nach Fahrausweisarten (Nr. 4.2.2). Aufgrund erheblicher Veränderungen der be-

trachteten Teilnetze gemäß Ziffer 4.2.1 wird der mit der Jahresabrechnung 2017 

ermittelte Gesamtbetrag für das Jahr 2016 als vom Verband Region Stuttgart 

garantiertes Mindestvolumen festgelegt. Ergeben nachfolgende Jahresabrech-

nungen einen rechnerisch niedrigeren Gesamtbetrag, so bildet dennoch der Ge-

samtbetrag für 2016 die Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichsleistungen. 

Mit der Vollintegration des Landkreises Göppingen in das VVS-Gebiet wird die-

ses Mindestvolumen um den für das Jahr 2019 ermittelten Gesamtbetrag für das 

Gebiet des Landkreises Göppingen erhöht und die so gebildete Summe als 

neues Mindestvolumen garantiert. 

4.2.1 Betrachtete Teilnetze 

Für die Ermittlung der Durchtarifierungsverluste werden die Übergänge zwischen 

den folgenden Teilnetzen ausgewertet: 

a) das Verkehrsnetz der Verbundstufe I, 
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b) das Netz der Regionalzüge, 

c) die Nebenbahnen (NE-Bahnen) der Verbundlandkreise und 

d) das Busnetz der Verkehrsunternehmen in der Verbundstufe II. 

Innerhalb dieser Teilnetze werden keine Durchtarifierungsverluste in Ansatz ge-

bracht. 

4.2.2 Durchschnittseinnahmen nach VVS-Tarif 

Der VVS-Tarif ist ein Zonentarif, die Reichweite eines Fahrausweises in Tarifzo-

nen drückt sich durch die Preisstufe aus. Da Durchtarifierungsverluste auf der 

Basis des VVS-Tarifs errechnet werden, werden für die definierten Fahrausweis-

gruppen (Anlage 5) durchschnittliche Einnahmen je Fahrgastfahrt in Abhängig-

keit von der Preisstufe benötigt. 

Diese Durchschnittseinnahmen werden von der VVS GmbH jährlich neu ermittelt. 

Hierzu sind die in den einzelnen Tarifarten und Preisstufen im Vorjahr erzielten 

Einnahmen durch die verkauften Stückzahlen und – bei Zeitkarten – durch die 

unterstellten Nutzungshäufigkeiten zu dividieren. Tickets mit geringem Verkaufs-

volumen oder eng verwandte Ticketangebote werden dabei zu einer Fahraus-

weisgruppe zusammengefasst (Anlage 5). Das Ergebnis ist eine nach Fahraus-

weisgruppen und Preisstufen differenzierte Tabelle von Durchschnittseinnahmen 

je Fahrgastfahrt. 

4.2.3 Ermittlung der Durchtarifierungsverluste 

Für die Ermittlung der Durchtarifierungsverluste wird die auf Jahreswerte hoch-

gerechnete verbundweite-Nachfragedatenbasis des Vorjahres ausgewertet. 

Durchtarifierungsverluste entstehen definitionsgemäß nur bei Fahrgastfahrten, 

die mehr als ein Teilnetz (Nr. 4.2.1) berühren. In diesen Fällen werden die Ge-

samtfahrten in Teilfahrten innerhalb der Teilnetze zerlegt und diese Teilfahrten 

jeweils als eigenständige Fahrt betrachtet. Der Fahrausweis der Gesamtfahrt 

wird durch zwei oder mehr Fahrausweise gleichen Typs, aber mit jeweils zur Teil-

fahrt passender Preisstufe ersetzt. Die Addition der Erlöse der einzelnen 
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Fahrausweise abzüglich des Erlöses für die durchtarifierte Gesamtfahrt ergibt 

den Durchtarifierungsverlust.  

Die einzelnen Verlustbeträge werden an den jeweiligen Schnittstellen zwischen 

den Unternehmensnetzen aufaddiert. Die einzelnen Teilsummen gehen wie folgt 

in das Ausgleichsvolumen ein: 

a) Die Durchtarifierungsverluste zwischen dem Busverkehrsnetz der Verbund-

stufe II und dem Netz der Verbundstufe I werden zu 100% dem Ausgleichs-

volumen zugerechnet, da aufgrund der aktuellen Vertragssituation die Ein-

nahmenansprüche der Verbundstufe I vollständig aus Fahrgeldeinnahmen 

gedeckt werden. 

b) Die Durchtarifierungsverluste zwischen dem Busverkehrsnetz der Verbund-

stufe II und dem Netz der Regionalzüge werden zu 100% dem Ausgleichs-

volumen zugerechnet, da aufgrund der aktuellen Vertragssituation die Ein-

nahmenansprüche des Regionalzugverkehrs vollständig aus Fahrgeldein-

nahmen gedeckt werden. 

c) Die Durchtarifierungsverluste zwischen dem Busverkehrsnetz der Verbund-

stufe II und den Nebenbahnen werden zu 50% dem Ausgleichsvolumen zu-

gerechnet. 

Der übrige Einnahmenanspruch des Busverkehrsnetzes wird über Fahrgeldein-

nahmen abgedeckt. 

4.3 Ausgleichsanspruch für pauschaliert abgegoltene Verkehrsangebote 

Pauschaliert abgegoltene Verkehrsangebote erhalten ebenfalls Ausgleichsleis-

tungen als prozentualen Zuschlag auf die ihnen zugewiesenen Einnahmen. Die 

Höhe dieses Zuschlags leitet sich aus dem Verhältnis des Ausgleichsvolumens 

nach Nr. 4.2 zu den Einnahmen der Berechtigten Verkehrsunternehmen im Sinne 

von Nr. 1.2 ab. Ausgleichsmittel nach Ziffer 4.3sind nicht Bestandteil des Aus-

gleichsvolumens nach Nr. 4.2, sondern werden als abrechnungstechnisch ge-

trennter Zuschlag geleistet. 



Verband Region Stuttgart  Stand 24.10.2024 

- 32 - 

4.4 Minderung bei Nichterbringung von planmäßigen Beförderungsleistun-

gen durch das Berechtigte Verkehrsunternehmen 

Erbringt ein Berechtigtes Verkehrsunternehmen nicht das fahrplanmäßige Leis-

tungsangebot, so mindert das anteilig dessen Anspruch auf Durchtarifierungs-

verluste. Voraussetzung dafür ist das Nichterbringen von mehr als 3 % der plan-

mäßigen Fahrplankilometer eines Kalenderjahres. Diese Fahrplankilometer wer-

den durch die VVS GmbH anhand der Linienfahrpläne für jedes Kalenderjahr er-

mittelt. Kommt es durch Ausfall oder Teilausfall einer Fahrplanleistung zur 

Nichterbringung von planmäßigen Fahrplankilometern, so hat das Berechtigte 

Verkehrsunternehmen dies dem Verband Region Stuttgart spätestens zwei Tage 

später zu melden. Wird durch planmäßige und angekündigte Umleitungsver-

kehre, etwa im Falle von Bauarbeiten oder Veranstaltungen, ein Verkehr ohne 

(Teil-)Ausfall von Fahrplanfahrten gegenüber dem Planzustand verändert, so gilt 

dies nicht als Nichterbringung. Soweit durch solche Umleitungsverkehre einzelne 

Haltestellen bzw. Einzugsbereiche nicht bedient werden, entscheidet der Ver-

band Region Stuttgart anhand des Einzelfalls, ob eine Nichterbringung vorliegt. 

Die Minderung wegen nicht erbrachtem Leistungsangebot berechnet der Ver-

band Region Stuttgart für jedes Kalenderjahr bis zum 31.08. des Folgejahres. Bei 

Überschreiten der Schwellenquote von 3 % wird für die Berechnung des An-

spruchs gemäß Nr. 4.1 die Verteilungsquote Fahrgastnachfrage in Höhe der Dif-

ferenz zwischen der festgestellten Nichterbringungsquote und der Schwellen-

quote von 3 % vermindert. Die Berechnung der Nichterbringungsquote erfolgt auf 

zwei Nachkommastellen. Eine Minderung des Anspruchs auf Fahrgeldeinnah-

men erfolgt nicht. Unabhängig von der unternehmerischen Meldepflicht ist der 

Verband Region Stuttgart jederzeit berechtigt, von den Berechtigten Verkehrsun-

ternehmen die Meldung der Nichterbringungsquote für einen bestimmten Zeit-

raum einzufordern. Erhält der Verband Region Stuttgart durch diese Anforderung 

oder auf anderem Wege Kenntnis von einer nicht fristgerecht gemeldeten 

Nichterbringung, wird die vorzunehmende Minderung verdoppelt. Verweigert ein 

berechtigtes Verkehrsunternehmen die Meldung von Fahrtausfällen, so ist der 

Verband Region Stuttgart berechtigt, im eigenen Ermessen und auf Grundlage 

von Erfahrungswerten eine Annahme für die Nichterbringungsquote zu treffen. In 
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Wiederholungsfällen und nach zuvor erfolgter Abmahnung ist der Verband Re-

gion Stuttgart berechtigt, dem Verkehrsunternehmen den Status des berechtig-

ten Verkehrsunternehmens zu entziehen. 

4.5 Minderung bei Nichterfüllung der Mindestprüfquote von Fahrausweisen 

Für die berechtigten Verkehrsunternehmen gilt eine Mindestprüfquote für Fahr-

ausweisprüfungen von 1 % bezogen auf die beförderten Personen und gleich-

mäßig pro Quartal auf Linien, Betriebszeiten und Wochentage verteilt. Organisa-

tion, Durchführung und Betrieb des Hintergrundsystems zu den Fahrausweiskon-

trollen werden durch die VVS GmbH im Auftrag des Verbands Region Stuttgart 

wahrgenommen. Der Verband Region Stuttgart ist jederzeit berechtigt, von den 

berechtigten Verkehrsunternehmen die Anzahl der geprüften Fahrgäste, der be-

anstandeten Fahrgäste und der erhobenen erhöhten Beförderungsentgelte 

(EBE) für einen bestimmten Zeitraum einzufordern. 

Erhält der Verband Region Stuttgart von der VVS GmbH oder dem jeweils zu-

ständigen Aufgabenträger eine Meldung darüber, dass die Mindestprüfquote bei 

einem berechtigten Verkehrsunternehmen in einem Kalenderjahr nicht eingehal-

ten wird, so wird eine Annahme über dessen Beanstandungsquote getroffen. 

Übertreffen die aufgrund dieser Annahme errechneten Einnahmenausfälle die 

durchschnittlichen Einnahmenausfälle bei Einhaltung der Mindestprüfquote, so 

erfolgt eine Minderung des Anspruchs des berechtigten Verkehrsunternehmens 

auf Ausgleich von Durchtarifierungsverlusten um die Differenz der Ausfallbe-

träge. 

5. Ausgleich von Stichprobenfehlern 

Soweit der Verband Region Stuttgart nach Nr. 2.4.5 einen finanziellen Ausgleich 

gewährt, handelt es sich um eine zusätzliche Ausgleichsleistung, die nicht aus 

dem Ausgleichsvolumen gemäß Nr. 4.2 geleistet wird, sondern aus sonstigen 

Haushaltsmitteln. 
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6. Finanzierung des Verbundsystems 

Der VVS wird derzeit in der Weise finanziert, dass die Verkehrsunternehmen auf 

vertraglicher Grundlage anteilig die Kosten des VVS tragen. Die AllgV lässt diese 

Regelungen unberührt. 

Falls sich ein Berechtigtes Verkehrsunternehmen nicht oder nicht mehr vertrag-

lich verpflichtet, die Kosten des VVS anteilig zu tragen, trägt der Verband Region 

Stuttgart diese Kosten. Der Ausgleichsanspruch des betreffenden Berechtigten 

Verkehrsunternehmens aus Nr. 4 und aus Nr. 5 mindert sich in Höhe dieser Kos-

ten. 

7. Bereinigung von Berechnungen 

Der Verband Region Stuttgart ist berechtigt, die nach dieser Anlage 1 berechne-

ten Beträge in angemessener Weise anzupassen, soweit dies zum Ausgleich von 

Rundungsdifferenzen, Abrechnungsungenauigkeiten oder ähnlichen Abweichun-

gen und zur Herstellung einer insgesamt stimmigen Gesamtabrechnung erfor-

derlich ist. Satz 1 gilt nicht nur für das aktuelle Jahr, sondern, soweit erforderlich, 

auch für Vorjahre und Folgejahre. 

8. Abrechnungsverfahren 

Die Abrechnung und Zuscheidung von Einnahmen und Ausgleichsleistungen er-

folgt gemäß den Vorgaben dieser Anlage 1 durch die VVS GmbH im Rahmen der 

Leistungserbringung gemäß Gesellschaftsvertrag der VVS GmbH. 

8.1 Meldung der Fahrgeldeinnahmen 

Jedes Berechtigte Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, seine Fahrgeldeinnah-

men und die Zahl der verkauften VVS-Fahrausweise je Kalendermonat der VVS 

GmbH bis spätestens zum 20. des Folgemonats zu melden. Die Einnahmenmel-

dung ist in den vorgegebenen Formaten (z. B. Exportdateien der 
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Fahrscheindrucker, Excel-Meldebogen) zu erbringen. Darin sind alle Verkäufe 

geschlüsselt nach der einzelnen Fahrausweisart und Preisstufe je Bezugsmonat 

aufzuführen.  

Fahrgeldeinnahmen eigener Verkaufsstellen (Nr. 3.4) sind für den Verteilungs-

modus Einnahmenmeldungen gesondert auszuweisen.  

Restbestände von VVS-Fahrausweisen sind nach Ablauf ihrer Gültigkeit (d.h. 

nach einer Tarifänderung) innerhalb von 8 Wochen an die VVS GmbH zurückzu-

geben. 

Auf Anforderung ist über die Richtigkeit und Vollständigkeit der Meldung ein Wirt-

schaftsprüfertestat zu erbringen. 

8.2 Monatliche Vorauszahlung  

Jedes Berechtigte Verkehrsunternehmen hat Anspruch auf eine monatliche Vo-

rauszahlung auf seinen Jahresanspruch: 

8.2.1 Verteilungsmodus Fahrgastnachfrage 

Für den Verteilungsmodus Fahrgastnachfrage wird die Höhe der Vorauszahlung 

durch Multiplikation des Verteilungsvolumens mit der Verteilungsquote Fahrgast-

nachfrage (Nr. 2.3) des Berechtigten Verkehrsunternehmens ermittelt. Die Ab-

rechnung unterscheidet hierbei zwischen umsatzsteuerpflichtigen sowie nicht 

steuerbaren negativen finanziellen Auswirkungen aus der VVS-Tarifzonenre-

form. 

Das nach Satz 1 maßgebliche Verteilungsvolumen wird im Sinne von Nr. 1.2 aus 

den monatlichen Einnahmenmeldungen im gesamten VVS abgeleitet. Es beträgt 

95 % der so ermittelten Einnahmen der Berechtigten Verkehrsunternehmen und 

ist begrenzt durch die real vorhandenen monatlichen Einnahmen im VVS und die 

daraus abgeleiteten Anteile der AllgV. Darüberhinausgehende Ansprüche beste-

hen nicht. 
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Maßgeblich ist jeweils die zuletzt ermittelte Verteilungsquote Fahrgastnachfrage. 

Die monatlichen Vorauszahlungen eines Jahres werden bis zum Vorliegen der 

Vorjahresdaten mit der Verteilungsquote Fahrgastnachfrage des vorletzten Jah-

res errechnet, die Vorauszahlungen ab dem Vorliegen dieser Daten mit der Ver-

teilungsquote Fahrgastnachfrage des Vorjahres. Eine Rückrechnung im laufen-

den Jahr erfolgt nicht. 

Beispiel für das Abrechnungsjahr 2015mit Umstellung der Verteilungsquote ab 

August: 
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Angebotsänderungen werden nach den unter Nr. 2.4.10 genannten Maßgaben 

berücksichtigt, wenn sie der VVS GmbH durch das Berechtigte Verkehrsunter-

nehmen gemeldet werden. In diesem Fall passt die VVS GmbH die der Voraus-

zahlung zugrunde zu legende Verteilungsquote so an, dass die Veränderung 

(P/Pkm) berücksichtigt ist. Die angepasste Verteilungsquote gilt ab dem über-

nächsten Monat nach der Meldung, frühestens aber ab dem Zeitpunkt, in dem 

die Maßnahme wirksam wird. 

Die in Nr. 0 geregelten Verkehrsangebote werden nach den dort genannten Maß-

gaben berücksichtigt. 

8.2.2 Verteilungsmodus Einnahmenmeldungen 

Für den Verteilungsmodus Einnahmenmeldungen wird die Höhe der Vorauszah-

lung durch Multiplikation des Verteilungsvolumens mit der Verteilungsquote des 

Berechtigten Verkehrsunternehmens ermittelt. Die Abrechnung unterscheidet 

hierbei zwischen umsatzsteuerpflichtigen sowie nicht steuerbaren negativen fi-

nanziellen Auswirkungen aus der VVS-Tarifzonenreform. 

Das nach Satz 1 maßgebliche Verteilungsvolumen wird im Sinne von Nr. 1.2 aus 

den monatlichen Einnahmenmeldungen im gesamten VVS abgeleitet. Es beträgt 
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5 % der so ermittelten Einnahmen der Berechtigten Verkehrsunternehmen und 

ist begrenzt durch die real vorhandenen monatlichen Einnahmen im VVS und die 

daraus abgeleiteten Anteile der AllgV. Darüberhinausgehende Ansprüche beste-

hen nicht. 

Die nach Satz 1 maßgebliche Verteilungsquote entspricht dem Verhältnis der von 

dem Berechtigten Verkehrsunternehmen für den betreffenden Kalendermonat 

gemäß Nr. 8.1 gemeldeten Fahrgeldeinnahmen eigener Verkaufsstellen (Nr. 3.4) 

zu der Summe der von allen Berechtigten Verkehrsunternehmen für den betref-

fenden Kalendermonat gemeldeten Fahrgeldeinnahmen eigener Verkaufsstel-

len. 

8.2.3 Ausgleich von entfallenden Erstattungsleistungen nach §§ 228 ff. SGB 

IX durch die Tarifzonenreform 

Die Ausgleichsleistungen für Erstattungen nach §§ 228 ff. SGB IX durch die Ta-

rifzonenreform bis in Höhe des landeseinheitlichen Erstattungssatzes ermittelte 

„Zuschuss-Quote“ wird auf die die unter Ziffer 8.2.1 Verteilungsmodus Fahrgast-

nachfrage und Ziffer 8.2.2 Verteilungsmodus Einnahmenmeldung ermittelten 

Fahrgeldeinnahmen angewandt. 

8.2.4 Ausgleichsleistungen für Durchtarifierungsverluste 

Für die Ausgleichsleistungen für Durchtarifierungsverluste wird die Höhe der Vo-

rauszahlung durch Multiplikation von 7 % des Ausgleichsvolumens gemäß 

Nr. 4.2 mit der Verteilungsquote Fahrgastnachfrage (Nr. 2.3) des Berechtigten 

Verkehrsunternehmens ermittelt.  

Maßgeblich sind jeweils das zuletzt ermittelte Ausgleichsvolumen und die zuletzt 

ermittelte Verteilungsquote Fahrgastnachfrage. Die monatlichen Vorauszahlun-

gen eines Jahres werden bis zum Vorliegen von Vorjahresdaten mit den Werten 

des vorletzten Jahres errechnet, die Vorauszahlungen ab dem Vorliegen dieser 

Daten mit den Werten des Vorjahres. Eine Rückrechnung im laufenden Jahr er-

folgt nicht. 
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Beispiel für das Abrechnungsjahr 2015 mit Umstellung der Verteilungsquote ab 

August: 
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Angebotsänderungen und die in Nr. 2.4.11 geregelten Verkehrsangebote werden 

wie unter Nr. 8.2.1 dargestellt berücksichtigt. 

8.2.5 Finanzierung des Verbundsystems 

Sofern ein Abzug für die Finanzierung des Verbundsystems vorzunehmen ist 

(Nr. 6), wird der für das Berechtigte Verkehrsunternehmen ermittelte Jahresbe-

trag monatlich zu je einem Zwölftel von den Vorauszahlungen abgesetzt. 

8.2.6 Ausgleichsleistungen für Statistische Sicherheit 

Sofern ein Anspruch auf Ausgleichsleistungen für Statistische Sicherheit besteht 

(Nr. 5), erhält das Berechtigte Verkehrsunternehmen je Monat 7 % des Jahres-

betrags dieser Ausgleichsleistung als monatliche Vorauszahlung.  

Maßgeblich ist der jeweils zuletzt ermittelte Jahresbetrag dieser Ausgleichsleis-

tung. Die monatlichen Vorauszahlungen der Monate Januar bis einschließlich Juli 

werden aus dem Jahresbetrag des vorletzten Jahres errechnet, die Vorauszah-

lungen der Monate August bis Dezember aus dem Jahresbetrag des Vorjahres. 

Eine Rückrechnung im laufenden Jahr erfolgt nicht. 
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Beispiel für das Abrechnungsjahr 2015: 
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8.2.7 Bereinigung von Berechnungen 

Für die Berechnung der Vorauszahlungen gilt Nr. 7 entsprechend.  

8.2.8 Abrechnung der monatlichen Vorauszahlung 

Die VVS GmbH erstellt für jedes Berechtigte Verkehrsunternehmen je Kalender-

monat bis zum Ende des Folgemonats eine Abrechnung über die von diesem 

Unternehmen für diesen Kalendermonat gemäß Nr. 8.1 gemeldeten Fahrgeldein-

nahmen und über die ihm zustehenden Vorauszahlungen (Nr. 8.2.1 bis 8.2.7). 

Die Abrechnung erfolgt für das gesamte Unternehmensnetz im Anwendungsbe-

reich dieser AllgV und wird dem Unternehmen über einen Abrechnungsbeleg 

nachgewiesen.  

Dabei werden die Vorauszahlungen um die von dem Unternehmen gemeldeten 

Fahrgeldeinnahmen gemindert: 

Abrechnungsschema  

Vorauszahlung Verteilungsmodus Fahrgastnachfrage (Nr. 8.2.1) inkl. USt. 

+ Vorauszahlung Verteilungsmodus Fahrgastnachfrage (Nr. 8.2.1, nicht steuer-

bare negative finanzielle Auswirkungen aus der VVS-Tarifzonenreform oder an-

deren tariflichen Maßnahmen) 

+ Vorauszahlung Verteilungsmodus Einnahmenmeldungen (Nr. 8.2.2) inkl. USt. 

+ Vorauszahlung Verteilungsmodus Einnahmenmeldungen (Nr. 8.2.2, negative 

finanzielle Auswirkungen aus der VVS-Tarifzonenreform oder anderen tariflichen 

Maßnahmen) ) 

+ Vorauszahlung Ausgleichsleistungen für Durchtarifierungsverluste (Nr. 8.2.4, 

nicht steuerbarer Zuschuss)  
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./. Finanzierung des Verbundsystems (Nr. 8.2.5)  

+ Vorauszahlung Ausgleichsleistungen für statistische Sicherheit (Nr. 8.2.6 nicht 

steuerbarer Zuschuss) 

+/- Bereinigung von Berechnungen (Nr. 8.2.7, nicht steuerbarer Zuschuss) 

./. Zinsen (Nr. 8.4.2) 

./. gemeldete Fahrgeldeinnahmen (Nr. 8.1) inkl. USt. 

= Abrechnungssumme (Betrag, der kassenmäßig auszugleichen ist) 

8.2.9 Fälligkeit 

Der kassenmäßige Ausgleich durch die Verkehrsunternehmen an die VVS GmbH 

erfolgt bis zum 10. des Monats nach Zugang der Abrechnung. Der Ausgleich an 

die Verkehrsunternehmen erfolgt bis zum 15. des Monats nach Zugang der Ab-

rechnung. 

Beispiel Einnahmenmeldung / Abrechnungserstellung / Kassenausgleich: 

abzurechnender 
Monat 

Einnahmenmeldung 
Abrechnungs- 

erstellung 
Kassenausgleich 

VU an VVS 
Kassenausgleich 

VVS an VU 

Februar 20. März 31. März 10. April 15. April 

8.3 Abrechnung des Jahresanspruchs 

Für jedes Kalenderjahr erstellt der Verband Region Stuttgart bis zum 31. August 

des Folgejahres gemäß Nr. 1 bis Nr. 7 eine Abrechnung des Jahresanspruchs 

eines jeden Berechtigten Verkehrsunternehmens in Form eines Bescheids (Ver-

waltungsakt gemäß § 35 LVwVfG). Grundlage hierfür bilden einerseits die jewei-

lige Jahresabrechnung der Einnahmenverteilung zwischen DB Regio AG, SSB 

AG und Verband Region Stuttgart (EZV-Jahresabrechnung), anderseits die für 

das jeweilige Kalenderjahr ermittelten Erhebungsdaten (P/Pkm) und die Einnah-

menmeldungen der Berechtigten Verkehrsunternehmen.  

Der kassenmäßige Ausgleich durch die Verkehrsunternehmen an die VVS GmbH 

erfolgt bis zum 10. des Monats nach Zugang der Abrechnung. Der Ausgleich an 
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die Verkehrsunternehmen erfolgt bis zum 15. des Monats nach Zugang der Ab-

rechnung. 

Bei der Abrechnung des Jahresanspruchs stellt der Verband Region Stuttgart 

sicher, dass die von ihm gewährten Leistungen den gesetzlichen Vorgaben, ins-

besondere jenen der VO (EG) 1370/2007 entsprechen. Soweit dies zur Einhal-

tung dieser Vorgaben erforderlich ist, kürzt der Verband Region Stuttgart den 

Jahresanspruch und fordert er Überzahlungen zurück. 

Abrechnungsschema 

Fahrgeldeinnahmen nach Verteilungsmodus Fahrgastnachfrage (Nr. 2) inkl. USt. 

+ Nicht steuerbare negative finanzielle Auswirkungen aus der VVS-Tarifzonenre-

form oder anderen tariflichen Maßnahmen nach Verteilungsmodus Fahrgast-

nachfrage (Nr. 2) 

+ Fahrgeldeinnahmen nach Verteilungsmodus Einnahmenmeldungen (Nr. 3) 

inkl. USt. 

+ Nicht steuerbare negative finanzielle Auswirkungen aus der VVS-Tarifzonenre-

form oder anderen tariflichen Maßnahmen nach Verteilungsmodus Einnahmen-

meldungen (Nr. 3) 

+ über dem landeseinheitlichen Erstattungssatz liegende Erstattungsleistungs-

anteile nach §§ 228 ff. SGB IX aus der VVS-Tarifzonenreform (Nr. 1.3, nicht steu-

erbarer Zuschuss) 

+ Ausgleichsleistungen für Durchtarifierungsverluste (Nr. 4, nicht steuerbarer Zu-

schuss) 

+ Ausgleichsleistungen für statistische Sicherheit (Nr. 5, nicht steuerbarer Zu-

schuss) 

./. Finanzierung des Verbundsystems (Nr. 6) 

+/- Bereinigung von Berechnungen (Nr. 7, nicht steuerbarer Zuschuss) 

./. Zinsen (Nr. 8.4.2) 

./. Ʃ gemeldete Fahrgeldeinnahmen Jan. – Dez. (Nr. 8.1) inkl. USt. 

= Abrechnungssumme (Betrag, der kassenmäßig auszugleichen ist) 
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8.4 Zahlungsrückstände Berechtigter Verkehrsunternehmen 

8.4.1 Verrechnung von Zahlungsrückständen 

Hat der Verband Region Stuttgart Ansprüche gegen Berechtigte Verkehrsunter-

nehmen aufgrund dieser AllgV (insbesondere auf Rückgewähr geleisteter Zah-

lungen), kann der Verband Region Stuttgart diese Ansprüche mit Ansprüchen der 

Berechtigten Verkehrsunternehmen aufgrund dieser AllgV (auch auf Vorauszah-

lungen) verrechnen. Die Verrechnung erfolgt in der Weise, dass der Verband Re-

gion Stuttgart den Verrechnungsposten in der nachfolgenden Abrechnung aus-

weist und diese Abrechnung dem Berechtigten Verkehrsunternehmen zur Kennt-

nis gibt.  

8.4.2 Verzinsung von Zahlungsrückständen 

Erfüllt ein Berechtigtes Verkehrsunternehmen seine Zahlungspflichten gegen-

über dem Verband Region Stuttgart nicht, ist der ausstehende Betrag ab dem 

Zeitpunkt der Fälligkeit in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

gem. § 247 BGB zu verzinsen. 

9. Übergangsregelungen 

Soweit nach dieser Anlage Werte von Vorjahren oder anderer Zeiträume zu ver-

wenden oder zu berechnen sind, sind diese Werte auch dann zu verwenden oder 

zu berechnen, wenn diese Vorjahre oder anderen Zeiträume vor dem Inkrafttre-

ten der AllgV liegen.  

Wird in dieser Anlage auf zuletzt ermittelte Werte Bezug genommen und ist die 

Berechnung noch nicht erfolgt (z. B. weil der dafür vorgesehene Zeitpunkt vor 

Inkrafttreten der AllgV liegt), nimmt der Verband Region Stuttgart die entspre-

chende Berechnung gemäß den Bestimmungen dieser Anlage vor, sobald die 

Werte benötigt werden (z. B. wird die Verteilungsquote Fahrgastnachfrage 2013 

ermittelt, wenn gemäß Nr. 8.2.1 die Vorauszahlung Januar 2015 berechnet wird). 
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Anlage 2: Nachweisführung zur Eignung der für die Einnahmenaufteilung 

genutzten Parameter Unternehmensbeförderungsfälle und Personenkilo-

meter 

Mit dem durch externen statistischen Sachverstand erstellten Gutachten zur Da-

tengewinnung für eine nachfrageorientierte Einnahmeaufteilung im Teilnetz der 

Verbundstufe II im VVS erfolgt eine inhaltliche Verifizierung der damit gewonne-

nen Daten hinsichtlich ihrer Geeignetheit, Verwendbarkeit und Belastbarkeit als 

Datengrundlagen für die sachgerechte und leistungsgerechte Zuteilung von Ein-

nahmen und Ausgleichsleistungen.  

1. Bewertung der statistischen Merkmalsausprägung 

Voraussetzung für eine aus mathematisch-statistischer Sicht zulässige Verwen-

dung der Daten ist, dass beide Merkmale P und Pkm bei den Zählungen als sta-

tistische Merkmale bzw. Merkmalsrealisationen erhoben werden und als erwar-

tungstreue Schätzwerte auf der jeweiligen Nachweisebene, d.h. für Verkehrsun-

ternehmen bzw. Unternehmensverkehrsnetze vorliegen. Diese Voraussetzung 

ist erfüllt, wenn der Nachweis zur Einhaltung der Stichprobenfehler auf dem vor-

gegebenen Signifikanzniveau erfolgreich durchgeführt wurde. Hier wird auf Ab-

schnitt Anlage 1 Abschnitt Nr. 2.4.4 sowie Anlage 3 verwiesen. 

Bei der gemeinsamen Verwendung beider Kenngrößen ist davon auszugehen, 

dass die Verkehrsmenge (P) originär als Zählmerkmal erfasst wird und die Ver-

kehrsleistung (Pkm) eine Multiplikation der Verkehrsmenge bzw. der daraus ab-

leitbaren Besetzung mit einem im statistischen Sinne fehlerfreien Entfernungs-

wert darstellt und somit a priori zwischen beiden Kenngrößen eine Kollinearität 

bzw. strenge statistische Abhängigkeit besteht.  

2. Bewertung der inhaltlichen Merkmalsausprägung  

Die Bewertung der inhaltlichen bzw. sachbezogenen Ausprägung der Merkmale 

P und Pkm erfolgte hinsichtlich des statistisch gesicherten Zusammenhanges 

beider Merkmale zum Merkmal Einnahme. Dabei wurden jeweils der autarke Zu-

sammenhang der Merkmale P und Pkm als Einzelmerkmale zueinander sowie 
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der Zusammenhang bei einer gemeinsamen Anwendung beider Merkmale in un-

terschiedlichen Anteilswerten untersucht.  

Im Ergebnis der dazu durchgeführten empirischen Untersuchung auf Basis von 

Referenzdaten zu P, Pkm und Einnahmen kann bestätigt werden, dass beide 

Merkmale mit einem berechneten Korrelationskoeffizienten r = 0,9 in einem ge-

sicherten Zusammenhang zum Merkmal Einnahme stehen und autark verwendet 

werden können. Des Weiteren wurde untersucht, ob auch die gemeinsame Ver-

wendung von P und Pkm nach jeweils alternativen Gewichtungen beider Größen 

eine hinreichende Strenge des Zusammenhanges zum Merkmal Einnahme auf-

weist. Aus den Berechnungen zur Strenge des statistischen Zusammenhanges 

beider Merkmale zu den Einnahmen ergibt sich sowohl die Bestätigung für die 

bestehende Kollinearität zwischen den Kenngrößen P und Pkm als auch für eine 

gemeinsame gewichtete Verwendung beider Kenngrößen als EAV-Aufteilungs-

parameter. Die Zusatzbedingungen einer zufallsfreien Abhängigkeit werden in 

beiden Fällen erfüllt, indem die berechneten Werte des Korrelationskoeffizienten 

signifikant über dem Zufallshöchstwert des Korrelationskoeffizienten liegen.  
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Anlage 3: Nachweisführung zur statistischen Qualität von Erhebungen im 

VVS  

1. Erfüllung der Stichprobe im heterograden Fall  

Das beinhaltet die Dokumentation der folgenden Daten je Unternehmensnetz 

bzw. Verkehrsunternehmen:  

n: realisierter Stichprobenumfang (Anzahl der durchgeführten Zählfahrten)  

V: realisierte relative Streuung (Quotient Streuung/Maßzahl Mittelwert P)  

N: Anzahl der Fahrten/Umläufe im Erhebungszeitraum (Grundgesamtheit)  

VVS weist auf Grundlage der vorgegebenen Parameter für den zulässigen rela-

tiven Stichprobenfehler und der statistischen Sicherheit sowie der weiteren Kenn-

größen die Einhaltung der Stichprobe im heterograden Fall nach. 

2. Einhaltung der vorgegebenen Stichprobe im homograden Fall  

Das beinhaltet die Dokumentation der folgenden Daten je Unternehmensnetz 

bzw. Verkehrsunternehmen:  

n: realisierter Stichprobenumfang (Anzahl der befragten Personen)  

p: Anteilswert, für den die statistischen Vorgaben gelten  

N: Anzahl der Fahrgäste im Erhebungszeitraum (Grundgesamtheit)  

VVS weist auf Grundlage der vorgegebenen Parameter für den zulässigen rela-

tiven Stichprobenfehler und der statistischen Sicherheit sowie der weiteren Kenn-

größen die Einhaltung der Stichprobe im homograden Fall nach. 

3. Nachweis zur zufälligen Auswahl der Zählfahrten aus der Grundgesamt-

heit  

Es ist nachzuweisen, dass die Auswahl der Zählfahrten nach dem Zufallsprinzip, 

bei Ausschluss jedes gezielten oder bewussten Einflusses auf den Auswahlvor-

gang und damit mit einer gleichen Auswahlwahrscheinlichkeit für alle Fahrten er-

folgte. Weiterhin ist nachzuweisen, dass alle in der Stichprobe vorhandenen 
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Fahrten/Umläufe nach Anzahl, Schichtungsmerkmalen (Linien, Tagesgruppen, 

Zeitschichten) in einer zur Grundgesamtheit mengen- und schichtproportionale 

Stichprobe realisiert wurde. 

Der VVS weist hierzu die zufällige Auswahl der Erhebungsfahrten und deren Pro-

portionalität zur Grundgesamtheit nach. Das erfolgt, indem Form und Strenge 

des statistischen Zusammenhanges der Verteilung  

● der Zählfahrten nach Linien, Richtung, Tages- und Zeitschichten (Merkmal 

X)  

mit der Verteilung der  

● Sollfahrten nach Linien, Richtung, Tages- und Zeitschichten (Merkmal Y) 

auf Basis einer Regressions- und Korrelationsuntersuchung geprüft werden.  

Dazu sind je Unternehmensnetz bzw. Verkehrsunternehmen zu dokumentieren: 

a)  Anzahl und Struktur der Sollfahrten mit Anteilen nach Linien, Richtung, Ta-

ges- und Zeitschichten je Unternehmen 

b)  Anzahl und Struktur der Messfahrten mit Anteilen nach Linien, Richtung, 

Tages- und Zeitschichten je Unternehmen/Unternehmensgruppen. 

Es gilt die Zufälligkeit der Stichprobenauswahl für den Fall, dass die Strenge des 

Zusammenhanges berechnet mit dem Korrelationskoeffizienten rxy für den Fall 
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eines strengen Zusammenhanges von 0,8 sofern dieser Wert über der Größe 

des Zufallshöchstwertes liegt, also  

rxy > rz  > 0,8. 

4. Berechnung des relativen Stichprobenfehlers zur Maßzahl Mittelwert der 

Einsteiger für die Zählung je Unternehmensnetz  

Der Stichprobenfehler ergibt sich als Schätzen des Mittelwertes in der Grundge-

samtheit in der Form  

[1]  

Hierin sind: 

n: Stichprobenumfang (Anzahl der Fahrten)  

V: relative Streuung (Quotient Streuung/Maßzahl Mittelwert Bewertung)  

dr: relativer Stichprobenfehler  

k: Tabellenwert (abhängig von S = Statistische Sicherheit)  

N: Grundgesamtheit  

Nach Vorliegen der Ergebnisse ist durch VVS auf Grund der vorgegebenen Pa-

rameter für jedes Unternehmensnetz sowie des realisierten Stichprobenumfan-

ges der tatsächliche relative Stichprobenfehler dr zu berechnen.  

5. Berechnung des relativen Stichprobenfehlers Maßzahl Anteilswert für die 

Befragung je Unternehmensnetz.  

Der Stichprobenfehler ergibt sich als Schätzen des Anteilswertes in der Grund-

gesamtheit in der Form 

[2]  

Hierin sind: 

1
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n: Stichprobenumfang (Anzahl der Befragungen)  

dr: relativer Stichprobenfehler  

u: Tabellenwert (abhängig von S = Statistische Sicherheit)  

N: Grundgesamtheit  

P: Anteilswert, für die dr und S einzuhalten sind 

Nach Vorliegen der Ergebnisse ist durch VVS auf Grund der vorgegebenen Pa-

rameter für jedes Unternehmensnetz sowie des realisierten Stichprobenumfangs 

der tatsächliche relative Stichprobenfehler dr zur statistischen Maßzahl Anteils-

wert zu berechnen.  
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Anlage 4: Ermittlung der erlösrelevanten Parameter unter Einbeziehung 

verschiedener Datenquellen 

1. Grundkomponenten des maßgebenden Nachfragedatenbestands 

Gemäß Nr. 2.4 der Anlage 1 werden die erlösrelevanten Kenndaten aus einem 

vom VVS erstellten Nachfragedatenbestand abgeleitet. Dieser Nachfragedaten-

bestand baut im Grundsatz auf Daten aus automatischen Fahrgastzählsystemen 

auf, die zwecks Berücksichtigung netzinterner Umsteiger und VVS-fremder Fahr-

ausweise mit Daten aus Verkehrsstromerhebungen kombiniert werden. 

Wie in Nr. 2.4.6 der Anlage 1 beschrieben, wird dieser Datenbestand jährlich 

erneuert, wobei im Regelfall neue AFZS-Zähldaten die Zähldaten des Vorjahres 

ersetzen. Eine Fortschreibung der Vorjahresdaten ist daher nicht erforderlich. Die 

für die weitere Bewertung benötigten Informationen aus den Fahrgastbefragun-

gen werden in einem gedehnten Turnus aktualisiert. Dies ist ausreichend, da sich 

nach bisherigen Erfahrungen netzinterne Verkehrsströme nur langsam verän-

dern und bezüglich der Ticketnutzung nicht die einzelne Ticketart, sondern ledig-

lich der Anteil von VVS-Tickets zu Fremdtickets relevant ist. 

Soweit ein Verkehrsunternehmen keine aktuellen verwertbaren AFZS-Daten be-

reitstellt oder diese nur für einzelne Teile seines Unternehmensnetzes generieren 

kann, werden für die von ihm bedienten Linienverkehre ohne neuere Zähldaten 

die Daten des Vorjahres verwendet. Dies kommt auch dann zur Anwendung, 

wenn infolge eines unterjährigen Betreiberwechsels ohne Änderung der Betriebs-

leistung kein ausreichender Erhebungszeitraum zur Verfügung stand. Im Falle 

des Rückgriffs auf Vorjahreswerte werden diese mit der durchschnittlichen Ent-

wicklung aller Linienverkehre, für die im aktuellen wie auch im Vorjahr verwend-

bare AFZS-Daten vorliegen, fortgeschrieben. 

2. Normierung auf ein einheitliches Nachfrageniveau 

Neue Erhebungsdaten, egal ob aus manuellen oder technisch gestützten Erhe-

bungen, werden in der Regel über einen längeren Zeitraum erzeugt. Da sich die 

netzweite Fahrgastnachfrage aufgrund des festgestellten Nutzerverhaltens 
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generell saisonal verändert, sind die Zeitpunkte der Einzelbeobachtungen zu be-

achten und die jeweiligen Zähldaten entsprechend zu gewichten. Diese Normie-

rung erfolgt nach Erhebungsmonaten. Ziel der Normierung ist das sog. Herbstni-

veau, das einen Schultag im Durchschnitt der Monate Oktober und November 

abbildet. 

Basis für die Normierung bilden ebenfalls AFZS-Daten, die zumeist ohnehin über 

das ganze Jahr hinweg erzeugt werden. Hier kann aus allen Beobachtungen an 

Normalwerktagen innerhalb der Kalendermonate eine mittlere Auslastung der 

Zählfahrten errechnet und als Stützpunkt für den Jahresgang der Nachfrage ver-

wendet werden. Für den Fall einer sehr ungleichen Verteilung der Einzelwerte 

auf Wochentage oder Tageszeiten ist ggf. eine Schichtung erforderlich, was mit 

der wachsenden Verfügbarkeit von AFZS-Daten aber zunehmend unwahrschein-

licher wird. 

Daten des Vorjahres wie auch die ergänzend verwendeten Befragungsdaten lie-

gen bereits normiert auf einen durchschnittlichen Normalwerktag im Herbst vor, 

so dass lediglich eine einfache Hochrechnung auf das Folgejahr bzw. – bei den 

Anteilswerten aus den Befragungsdaten – eine unmittelbare Verwendung zuläs-

sig ist. 

3. Bildung von Jahreswerten 

Für die Ermittlung der erlösrelevanten Kenndaten sind aus den Tageswerten für 

den durchschnittlichen Normalwerktag im Herbst Jahreswerte abzuleiten. 

Als zukünftiger Standard werden auch die Jahreswerte unternehmensscharf aus 

AFZS-Daten erzeugt werden können. Dies setzt jedoch voraus, dass alle Berech-

tigten Verkehrsunternehmen in jedem Quartal sowie auch in den Schulferien und 

an Samstagen, Sonn- und Feiertagen eine ausreichende Zahl von Beobachtun-

gen erzeugen, so dass über diese Schichtung unmittelbar auf das Kalenderjahr 

hochgerechnet werden kann. Auf eine entsprechende Initiative des Landes Ba-

den-Württemberg wird verwiesen. Nachdem AFZS-Daten in dieser Dichte bisher 
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aber nicht vorliegen und die AllgV deren Erzeugung in dieser Intensität auch nicht 

vorgibt, muss hier hilfsweise anders verfahren werden. Die Nutzung von Befra-

gungsdaten aus früheren Erhebungen, die über saisonale Veränderungen der 

genutzten Ticketarten in die Jahreshochrechnung einflossen, ist wegen der sig-

nifikanten Veränderungen im Ticketsortiment des VVS ebenfalls nicht mehr mög-

lich. 

Bei den Nachfragedatenbeständen, die für die zurückliegenden Abrechnungen 

nach AllgV genutzt wurden, hat der VVS in einer Nachbetrachtung die resultie-

renden Hochrechnungsfaktoren für alle Teilnetze im VVS jeweils rückwirkend er-

mittelt. Für die Hochrechnung der P- und Pkm-Werte vom Normalwerktag im 

Herbst auf die Jahreswerte ergab sich dabei ein recht stabiler Faktor im Bereich 

zwischen 240 und 245. Zuletzt lag dieser bei 244, und zwar gleichermaßen für 

die Parameter P und Pkm. Dieser Wert wird hilfsweise pauschal auf alle Unter-

nehmensnetze angewandt.  
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Anlage 5: Berechnung der VVS-Mischpreise 

Zur monetären Bewertung von ÖV-Fahrten im VVS werden sog. Mischpreise er-

mittelt. Ein Mischpreis kennzeichnet die durchschnittlich erzielte Einnahme für 

eine Fahrt mit einer bestimmten Fahrausweisart in Abhängigkeit von der Zahl der 

durchfahrenen Tarifzonen (Preisstufen). Die Berechnung erfolgt jeweils für einen 

Tarifstand (i. d. R. Kalenderjahr) rückwirkend nach dem Vorliegen der Jahres-

Verkaufsmeldungen der Verkehrsunternehmen. 

Auf der Basis der Ticketpreise im Betrachtungsjahr wird unter Einrechnung von 

Nutzungshäufigkeiten eine Durchschnittseinnahme je Fahrt, Fahrausweis und 

Tarifzonenzahl errechnet. Die Anzahl der im jeweiligen Jahr verkauften Tickets 

bzw. bei Zeitkarten die Zahl der Fahrten je Preisstufe werden mit dem jeweiligen 

Preis des Tickets bewertet. Es wird hierbei unterschieden zwischen Tickets für 

Kinder und Erwachsene. Für jede Fahrausweisart und Preisstufe wird anschlie-

ßend ein gewichteter Mittelwert gebildet. Die Fahrausweise werden analog der 

Differenzierung bei den Verkehrsstromerhebungen zu Fahrausweisarten zusam-

mengefasst. 

In der umseitigen Tabelle sind die für Ermittlung der Mischpreise berücksichtigten 

VVS-Tickets aus der VVS-Verkaufsstatistik und ihre Aggregation zu Fahraus-

weisarten dargestellt. Ergänzend gelten folgende Regeln: 

 Zusatzwertmarken (Netz) werden den jeweiligen Fahrausweisarten zuge-

rechnet und auf die einzelnen Preisstufen verteilt. 

 Nacherhebungen bei vorzeitiger Rückgabe eines JahresTickets werden bei 

den jeweiligen Tickets dazu gerechnet. Abo-Sofort-Käufen werden bei den 

jeweiligen JahresTickets berücksichtigt. 

 Nicht berücksichtigt bei der Ermittlung der Mischpreise werden Zuschläge für 

die 1. Klasse. 

 Ebenfalls nicht berücksichtigt werden verschiedene Korrekturen sowie die 

Ausgleichsleistungen für Schwerbehinderte und Schüler. 
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Fahrausweisarten Misch-

preise 

Enthaltene Tickets  

(falls angeboten: 

 - differenziert nachTickets für Kinder und Erwachsene 

 - auch als TicketPlus  

 - auch als Sozialticket) 

VVS EinzelTicket  EinzelTicket 

 Ortsbus Stammheim 

VVS Kurzstrecke  Kurzstrecke 

VVS Wochen-/ 
MonatsTicket 

 WochenTicket 

 MonatsTicket 

 StadtTicket Herrenberg 

VVS JahresTicket & Fir-
menTicket 

 JahresTicket 

 Firmenticket rabattiert 

Deutschland-Ticket  Deutschland-Ticket 

 Deutschland-Ticket Job 

VVS MonatsTickets für 
Schüler, Auszubildende, 
Studenten 

 JugendTicket BW/Deutschland-Ticket Jugend BW 

 AusbildungsTicket 27/U27 

VVS StudiTicket/ 
Solidarbeitrag 

 StudiTicket VVS (6 Monate) 

 Anschluss-StudiTicket 

 Solidarbeitrag (6 Monate) 

 Deutschland-Ticket Studi 

VVS ZeitTicket für  
Senioren 

 MonatsTicket für Senioren 

 JahresTicket für Senioren 

 Zusatzwertmarke Netz 

VVS 9-Uhr-UmweltTicket  9-Uhr-UmweltTicket Monat 

 9-Uhr-UmweltTicket Jahr 

 9-Uhr-FirmenTicket  

VVS 14-Uhr-JuniorTicket  14-Uhr-JuniorTicket Monat 

 14-Uhr-JuniorTicket Jahr 

VVS 4erTicket  4erTicket 

VVS TagesTicket  EinzelTagesTicket 

 GruppenTagesTicket 

 10er-TagesTicket 

 SchülerAusflugsTicket 

VVS StadtTicket  StadtTicket 

VVS Sonstige  Sonderangebot Park-Fahrtticket 

 Sonderangebot Stadtranderholung 

 Sonderangebot 3-TageTicket 

 Sonderangebot Schüler-Ferien-Ticket 

 SonderTicket Schüleraustausch 

 SchnupperTicket 

 KombiTicket 

 Sonstige SonderTickets (bei Veranstaltungen) 
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DB BW -Ticket  Baden-Württemberg-Ticket 1 - 5 Personen 

MetropolTagesTicket   MetropolTagesTicket 1 - 5 Personen 

DB City-Ticket   City-Ticket bei DB-Tickets  

Anschlussmobilität bwtarif  bwtarif Anschlussmobilität Einzel- und Zeittickets 
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Anlage 6: Anforderungsspezifikation für die Ausrüstung von Bussen mit 

Automatischen Fahrgastzählsystemen in der Verbundstufe II des Ver-

kehrs- und Tarifverbunds Stuttgart 

1. Fahrzeugausrüstung 

1.1 Systemkonzept 

Die AFZS-Komponenten im Fahrzeug bestehen in der Regel aus Türsensoren, 

Türkontakten, GNSS-Antenne und Zentralgerät. Wenn Türöffnung und -schlie-

ßung zuverlässig aus dem IBIS-Fahrzeugbus abgegriffen werden können, kann 

auf separate Türkontakte verzichtet werden. Gleiches gilt für die GNSS-Antenne, 

wenn sich die entsprechenden Standortkoordinaten sicher über den Bordrechner 

abgreifen lassen. Auch eine unmittelbare Steuerung der Zählung über den Bord-

rechner ist grundsätzlich möglich. Die Eignung der Fahrzeugkonfiguration für den 

Einsatz im Busverkehr der Verbundstufe II wird durch eine technische Abnahme 

seitens des VVS festgestellt und bemisst sich daher an den grundlegenden Funk-

tionalitäten: 

 Erfassung der türscharfen Zähldaten mit Zeitstempeln für Türöffnung und -

schließung sowie Standortkoordinaten und Gruppierung zu Zählereignissen 

 Erfassung des Fahrtverlaufs durch Aufzeichnung der Fahrzeugbewegung 

mittels GPS-Koordinaten und Zeitstempeln mindestens alle 10 Sekunden 

(Ein intervallmäßiges Aufzeichnen bei Stillstand ist nicht erforderlich) 

 Erfassung erforderlicher Merkmale gemäß Kapitel 3 (Datenerfassung) 

 Optional Attributierung der erfassten Datensätze mit Liniennummer, Rich-

tungsangabe, Kursnummer Fahrtnummer, , Haltestellennummer- und name, 

Ankunftszeit, Abfahrtszeit und weiteren fahrtrelevanten Informationen aus 

dem Bordrechner (IBIS-Wagenbus). 

 Übertragung der Datensätze an eine definierte Schnittstelle innerhalb eines 

definerten Zeitraums gemäß Kapitel 5 (Datenübertragung). An dieser Stelle 

erfolgt die Datenübernahme in das zentrale VVS-Hintergrundsystem mit den 
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nachfolgenden Schritten Verarbeitung, Archivierung, Güteprüfung, Salden-

ausgleich, Hochrechnung und Messfahrtenplanung. 

Die AFZS-Fahrzeug-Ausrüstung soll aus einer zentralen AFZS-Fahrzeuggrund-

komponente (Sammelsystem) und Türkomponenten bestehen. Die zentrale 

Fahrzeuggrundkomponente überwacht und steuert den Datenaustausch von und 

zu den Türkomponenten. Die Türkomponenten bestehen im Wesentlichen aus 

Sensoren, die in Abhängigkeit der Beschaffenheit der Fahrzeugeinstiege am 

oberen Türbereich anzubringen sind. Türöffnungszeit und Standort sind von der 

zentralen Fahrzeuggrundkomponente durch gesonderte Türkontakte und GPS-

Ortung zu generieren. Falls zuverlässig verfügbar, können das Türfreigabesignal 

und das Standortsignal (IBIS) vom Bordrechner übernommen werden. 

Für die Datenverarbeitung im zentralen Hintergrundsystem des VVS können in 

Bezug auf die VDV-Schrift 457 Version 2.1 drei Datenformate zur Anlieferung der 

Zähldaten an das Hintergrundsystem des VVS gewählt werden: 

 Rohdatenschnittstelle VDV 457-2: Dieses Format kann vom AFZS-Steuerge-

rät eines Fahrzeugs verwendet werden 

 Zähldatenschnittstelle VDV 457-3 (Raw Data): Dieses Format kann vom 

AFZS-Steuergerät eines Fahrzeugs verwendet werden 

 Zähldatenschnittstelle VDV 457-3 (After Clearing): Dieses Format kann von 

einem vorgelagerten Hintergrundsystem verwendet werden 

Aus den Formaten ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Daten-

erfassung und -übertragung, um der Verarbeitung im zentralen Hintergrundsys-

tem des VVS zu genügen. Diese Anforderungen sind in den nächsten Abschnit-

ten näher erläutert. 

1.2 Sensoren 

Zugelassen sind nur dem aktuellen Stand der technischen Entwicklung entspre-

chende aktive Sensoren. Sensoren, deren Messverfahren auf Wärmestrahlung 

beruht, werden nicht anerkannt. 
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Nebeneinander liegende Sensoren dürfen sich nicht gegenseitig beeinflussen. 

Fehlerquellen wie schwankende Lichtverhältnisse, Wärmestrahlungen, verän-

derte Temperaturverhältnisse, Nässe, Schneereflektionen, wechselnde Farben 

und ähnliche Faktoren müssen ausgeschlossen sein, d.h. das System muss auch 

unter allen ÖPNV-üblichen Bedingungen voll funktionsfähig sein und die Mess-

genauigkeit einhalten. Die Einhaltung der Messgenauigkeit nach den Vorgaben 

in Anlage 8 (dieser entspricht den Vorgaben der VDV-Schrift 457 Version 2.1) ist 

vom Hersteller der Sensoren gutachterlich zu belegen. Für neue innovative Ent-

wicklungen werden zudem mindestens 5 erfolgreiche Referenzanwendungen mit 

einem hinreichenden Nachweis der gesicherten Verwendung als Produktivsys-

teme mit Angabe von Ansprechpartnern für realisierte Anwendungen erwartet. 

Aus der VDV-Schrift 457 ergeben sich folgende ergänzende Anforderungsspezi-

fikationen für Verfahren mit einer optischen Erkennung der Ein- und Ausstiegs-

vorgänge sowie zur Zählung der Ein- und Aussteiger:  

 Anbringung der Sensoren, dass eine Gesichtserkennung ausgeschlossen 

ist. 

 Vermeiden des Verdeckens von Personen, die hintereinander ein- bzw. aus-

steigen 

 Vermeiden des Verdeckens des Sensors durch Anbringen in geeigneter 

Höhe 

 Sicherstellung von Einstellungen, dass Verzeichnungen am Erfassungsrand 

nicht die Messgenauigkeit beeinflussen 

Für 3D-Sensoren gelten keine zusätzlichen Anforderungen, welche nicht auch 

für andere Sensortypen erfüllt sein müssen.

1.3 Einstellungs- und Konfigurationsdaten 

Konfigurations- und Einstellungsdaten der Zählgeräte müssen dauerhaft gespei-

chert werden. Alle gespeicherten Zähldaten müssen nach Abschalten der Ver-

sorgungsspannung für mindestens 8 Wochen verfügbar bleiben. Soweit 
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Pufferakkus eingesetzt werden, sind diese auf ihren Funktionszustand zu über-

wachen. Die korrekte Aufzeichnung der GPS-Zeit für Zeitstempel ist jederzeit si-

cherzustellen. 

Konfigurationen und Firmware-Updates der Zentralgeräte und Sensoren sind mit 

dem VVS abzustimmen. Der VVS kann diesbezüglich Vorgaben mitteilen, um 

eine korrekte und verbundweit einheitliche Datenverarbeitung im Hintergrundsys-

tem zu gewährleisten. 

2. Haltestellenerkennung 

Im Fall der Rohdatenschnittstelle VDV 457-2 erfolgt die Zuordnung der türschar-

fen Zähldaten landseitig im zentralen Hintergrundsystem des VVS mithilfe der 

gelieferten GPS-Koordinaten. Optional können zusätzlich fahrtrelevante Informa-

tionen über den IBIS-Wagenbus attributiert werden. Als Datenschnittstelle dient 

physikalisch und logisch der IBIS-Wagenbus nach VDV 300 bzw. im Falle von 

IBIS-IP nach VDV 301. Bei der Installationsplanung für die Fahrzeugkomponen-

ten ist die datenphysikalische Verfügbarkeit dieser Schnittstelle für jedes Fahr-

zeug zu prüfen und die Bordrechner-Software ggf. zu erweitern. Eine enge Ab-

stimmung mit dem Hersteller des Bordrechners wird empfohlen. 

Im Fall der Zähldatenschnittstelle VDV 457-3 (Raw Data) erfolgt die Zuordnung 

der türscharfen Zähldaten fahrzeugseitig durch das AFZS-Steuergerät. Dabei 

sollte die Haltestellenerkennung eindeutig für das Zählsystem erfolgen und von 

manuellen Eingriffen durch Personal während der Fahrt unabhängig sein. 

Die Funktionsfähigkeit des Systems und der Türkomponenten darf nicht von der 

Bedienung durch Personal abhängen. In allen Konstellationen ist sicherzustellen, 

dass es nicht zu Fehlbedienungen oder bewussten Manipulationen durch einen 

Bediener (z.B. Fahrer) kommen kann. 

Nutzt ein Verkehrsunternehmen die Option der Datenbereitstellung nach VDV 

457-3 (After Clearing), ist es bezüglich der unternehmensinternen Aufgabentei-

lung zwischen Messfahrzeugen und lokalem Hintergrundsystem frei. 
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3. Datenerfassung 

Die Anzahl der Ein- und Aussteiger an allen planmäßigen Haltestellen ist zu er-

fassen. Im Falle der Zuordnung der Fahrgäste bei mehreren Halten je Haltestelle 

bzw. außerplanmäßigen Halten zwischen zwei Haltestellen sind die Halte bei der 

Erfassung ebenfalls zu speichern. 

Erforderliche zu erfassende Merkmale bei Anlieferung per Rohdatenschnittstelle 

VDV 457-2 sind: 

 Fahrzeugkennung: Die Fahrzeugkennung ergibt sich aus dem amtlichen 

Kfz-Kennzeichen und wird im Steuergerät hinterlegt. Die Fahrzeugken-

nung enthält keine Leerzeichen. Zwischen Unterscheidungszeichen und 

Erkennungsnummer wird zwingend ein Bindestrich gesetzt. Buchstaben 

werden immer großgeschrieben. 

 Startzeit und Endzeit einer Türöffnung sowie Startzeit und Endzeit eines 

Zählereignisses bei Bündelung paralleler Türöffnungen oder Einzeltüröff-

nungen. 

 Längengrad und Breitengrad je Zählereignis und Wegpunkt. 

 Steuergerätenummer 

 Firmware des Steuergeräts 

 Ein- und Aussteigerzahlen je Tür sowie je Objektklasse 

Optional können zusätzlich fahrtrelevante Informationen über den IBIS-Wagen-

bus attributiert werden. Diese werden allerdings nicht zur Ortung benutzt. 

Erforderliche zu erfassende Merkmale bei Anlieferung per Zähldatenschnittstelle 

VDV 457-3 (Raw Data) sind: 

 Fahrzeugkennung: Die Fahrzeugkennung ergibt sich aus dem amtlichen 

Kfz-Kennzeichen und wird im Steuergerät hinterlegt. Die Fahrzeugken-

nung enthält keine Leerzeichen. Zwischen Unterscheidungszeichen und 

Erkennungsnummer wird zwingend ein Bindestrich gesetzt. Buchstaben 

werden immer großgeschrieben. 



- 60 - 

 Fahrt-ID 

 Soll-Start- und Zielhaltestelle der Fahrt 

 Soll-Abfahrtszeit Starthaltestelle und Soll-Ankunftszeit Zielhaltestelle 

 Haltzugeordnete (Haltestellen-ID) Ein- und Aussteigerzahlen je Tür sowie 

je Objektklasse 

Die gelieferten Fahrt- und Haltestellenmerkmale müssen mit den im Hintergrund-

system hinterlegten Fahr- und Netzplandaten exakt übereinstimmen. Andernfalls 

ist eine Verarbeitung von Zähldaten nicht möglich. Da die finale Zuordnung der 

Zähldaten fahrzeugseitig erfolgt, ist eine Lieferung von GPS-Koordinaten nicht 

erforderlich. 

Erforderliche zu erfassende Merkmale bei Anlieferung per Zähldatenschnittstelle 

VDV 457-3 (After Clearing) sind: 

 Fahrzeugkennung: Die Fahrzeugkennung ergibt sich aus dem amtlichen 

Kfz-Kennzeichen und wird im Steuergerät hinterlegt. Die Fahrzeugken-

nung enthält keine Leerzeichen. Zwischen Unterscheidungszeichen und 

Erkennungsnummer wird zwingend ein Bindestrich gesetzt. Buchstaben 

werden immer großgeschrieben. 

 Fahrt-ID 

 Soll-Start- und Zielhaltestelle der Fahrt 

 Soll-Abfahrtszeit Starthaltestelle und Soll-Ankunftszeit Zielhaltestelle 

 Haltzugeordnete (Haltestellen-ID), gütegeprüfte und über die Fahrt sal-

denausgeglichene Ein- und Aussteigerzahlen je Objektklasse 

Die gelieferten Fahrt- und Haltestellenmerkmale müssen mit den im Hintergrund-

system hinterlegten Fahr- und Netzplandaten exakt übereinstimmen. Andernfalls 

ist eine Verarbeitung von Zähldaten nicht möglich. Da die finale Zuordnung der 

Zähldaten unternehmensseitig erfolgt, ist eine Lieferung von GPS-Koordinaten 

nicht erforderlich. Aufgrund der gelieferten Datengranularität und der abgestimm-

ten Lieferzeitpunkte kann in diesem Fall keine Rohdatenprüfung und Mess-

fahrtenplanung durch den VVS übernommen werden und muss durch das lokale 

Hintergrundsystem gewährleistet sein. Die Fahrplanversorgung des zentralen 
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Hintergrundsystems kann zur optimalen Datenverarbeitung mit dem VVS geson-

dert abgestimmt werden. 

Weitere Vorgaben sind:  

 Das AFZ-System darf keine Bedienung durch den Fahrer notwendig machen 

und zulassen. 

 Es wird unterstellt, dass für das AFZ-System keine zusätzlichen Netz- und 

Fahrplandaten im Fahrzeug notwendig sind. 

 Türscharfe Aufzeichnung muss möglich sein. 

 Das AFZ-System muss beliebige Haltepunkte – auch außerhalb zulässiger 

Haltestellenbereiche (Halt auf Wunsch, unplanmäßige Zwischenstopps) – 

zwischen zwei offiziellen Haltepunkten erkennen können. 

 Gleichzeitige Aufzeichnung von einsteigenden und aussteigenden Fahrgäs-

ten pro Haltestelle und pro Tür 

Alle Zeitstempel werden in koordinierter Weltzeit (UTC) aufgezeichnet. 

Verarbeitungsrelevante Funktionsstörungen sind in Abstimmung mit dem VVS 

pro Zählereignis durch das AFZS-Steuergerät aufzuzeichnen. 

Die Zählsysteme dürfen durch Abschalten des Bordnetzes an Endhaltestellen, 

auch während des Aussteigens der Fahrgäste oder bei Halten auf freier Strecke 

in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden. Die Nachlaufzeit nach „Zündung 

aus“ muss bis zu einer Zeit von 30 min frei parametrisierbar sein. Hierbei ist auch 

eine eventuelle Beeinflussung des Türsignals durch diese Schalthandlungen zu 

berücksichtigen. 

Es darf keine Beeinflussung der Zählgenauigkeit und der Zählfunktion durch 

Temperaturen im Bereich der für On Board-Systeme definierten zulässigen Inter-

valle auftreten. Dieser Temperaturbereich ist insbesondere für das Teilsystem 

der Sensoren sicherzustellen. 
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Tiere, Kinderwagen, Fahrräder sowie Gepäckstücke dürfen nicht als Fahrgäste 

interpretiert und bei der Zählung vom System berücksichtigt werden. Die geson-

derte Ausweisung solcher Ereignisse ist allerdings erwünscht und kann neben 

den Personen je als weitere Objektklasse mitgeliefert werden. Personen sind in 

zwei Kategorien zu erfassen: Personen größer gleich 1,20m und Personen klei-

ner als 1,20m. Die korrekte Konfiguration der Personengröße für die Objektklas-

sen ist je Sensor mit erster Datenlieferung sicherzustellen. 

Eine detaillierte Übersicht der Anforderungen zur Zählgenauigkeit sowie zu den 

Bedingungen für die Testierung der Messgenauigkeit findet sich in Kapitel 8. Für 

die Durchführung der Vergleichszählungen wird auf VDV-Schrift 457 Version 2.1 

und Anlage 8 „Regelkatalog zur Prüfung und Testierung der Messgenauigkeit“ 

verwiesen. Ergänzte oder verschärfte Vorgaben der zuständigen Aufgabenträger 

sind davon unberührt. 

Der interne Datenspeicher muss durch eine Speicherkarte für den Datenaus-

tausch ergänzt werden können. In der Regel werden die Speicherkarten nach 

frühestens 14 Tagen ausgetauscht und ausgelesen. Beide Speichermedien müs-

sen alle Ereignisse von mindestens 30 Kalendertagen vollständig aufzeichnen 

können. 

Das Überschreiben der Daten im internen Speicher ist nur zulässig, wenn diese 

Daten über die Speicherkarte oder andere Kommunikationsverfahren bereits 

ausgelesen wurden. 

4. Aufzuzeichnende Daten 

Für die Belange der Einnahmenaufteilung ist eine eindeutige und nachweisfähige 

Identifikation einer Zählfahrt sicherzustellen.

4.1 Identifizierung von Haltestelle und Fahrt 

Das zentrale Hintergrundsystem führt bei Anlieferung der Daten per Rohdaten-

schnittstelle VDV 457-2 mit geeigneten Parametern eine Zuordnung der Zähler-

eignisse auf die Fahrplanfahrten und entsprechenden Haltestellen durch. Die 
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Parametrisierung des Zuordnungsvorgangs erfolgt zentral durch den VVS für alle 

Verkehrsunternehmen. Dabei dürfen die Fahrzeuge definierte Grenzwerte zur 

Verfrühung und Verspätung nicht überschreiten, um eine Fahrt-Fehlzuordnung 

zu vermeiden. Koordinaten von Ist-Türöffnungen und Soll-Haltestellensteigen 

dürfen einen definierten Differenz-Grenzwert nicht überschreiten, um eine Fehl-

zuordnung von Fahrgastzahlen zu vermeiden. Eine Zählfahrt wird nur ermittelt, 

wenn mindestens 80% aller Soll-Haltestellen per Türöffnung oder Wegpunkt zu-

geordnet werden konnten und darüber hinaus geeignete Parameter-Grenzwerte 

eingehalten werden, die zu einer zweifelsfreien Zuordnung von Rohzähldaten 

führt. In allen anderen Fällen findet keine Verwertung von angelieferten Rohzähl-

daten statt. Zwischen Haltestellen erfasste Fahrgastzahlen werden nicht verwor-

fen, sondern der folgenden Haltestelle zugeordnet.Bei Anlieferung der Daten per 

Zähldatenschnittstelle VDV 457-3 (Raw Data) ist die Zuordnung vollständig und 

zweifelsfrei fahrzeugseitig vom AFZS-Zentralgerät vorzunehmen. Dem Zentral-

gerät müssen die Fahrplandaten vor und während der Fahrt vorliegen, sodass 

eine direkte Zuordnung der türscharfen Fahrgastzahlen auf die Fahrt und die ent-

sprechenden Haltestellen erfolgt. Eine Zählfahrt darf nur übermittelt werden, 

wenn 80% aller Soll-Haltestellen als Halt oder Durchfahrt vom Steuergerät er-

kannt wurden. Zwischen Haltestellen erfasste Fahrgastzahlen werden nicht ver-

worfen, sondern der folgenden Haltestelle zugeordnet. Bei korrekter Datenerfas-

sung gemäß Kapitel 3 (Datenerfassung) erfolgt die Zuordnung der Fahrten zu 

den im zentralen Hintergrundsystem hinterlegten Fahr- und Netzplandaten. 

Werden die Zähldaten gemäß der Variante VDV 457-3 (After Clearing) überge-

ben, liegt die Verantwortung für die Identifikation der Zähldaten einschließlich der 

Einhaltung von Qualitätsvorgaben beim Verkehrsunternehmen. 

4.2 Zähldaten 

Die Daten aus den AFZS werden hinsichtlich ihrer Merkmalsausprägungen fahrt- 

und haltestellenscharf bereitgestellt, sodass in den Hintergrundsystemen des 

VVS, d.h. AFZS-Hintergrundsystem mit den Funktionen Transformation, Daten-

prüfung, Güteprüfung und Saldenausgleich sowie VVS-Auswertungssystem für 
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die Hochrechnung und Auswertung für alle definierten Merkmale erwartungs-

treue Schätzwerte erzeugt werden können.  

Das betrifft die Merkmale  

 Verkehrsmenge (LBF) 

 Verkehrsleistung (Pkm) 

 Besetzung (P) 

 Einsteiger (P) 

 Aussteiger (P) 

 Reiseweite 

in den Ausprägungen  

 VVS insgesamt 

 Differenzierung nach Unternehmen/Unternehmensnetze 

 Differenzierung nach Linien 

 Differenzierung nach Tarifzonen 

 Differenzierung nach Haltestellen bzw. Haltestellenabschnitten 

 Differenzierung nach Verkehrsräumen bzw. Relationen 

 Differenzierung nach parametrisierbaren Tages- und Zeitschichten. 

5. Datenübertragung 

Die Anlieferung der Zähldaten per Rohdatenschnittstelle VDV 457-2 oder Zähl-

datenschnittstelle VDV 457-3 (Raw Data) erfolgt fahrzeugweise verschlüsselt mit 

dem Secure Shell Public Key-Verfahren (SSH), mit einer Benutzerkennung und 

Passwort oder einem vom VVS zugelassenen alternativen Authentifizierungs-

Verfahren auf einen vom VVS nach aktueller IT-Sicherheit betriebenen Server 
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(sftp). Die Übertragung kann direkt vom als Router fungierenden AFZS-Steuer-

gerät oder einem peripheren Router/Modem erfolgen. 

Zähldaten einer Fahrzeugflotte können alternativ auch zentral von einem vorge-

lagerten Server des Verkehrsunternehmens an den VVS-Server übermittelt wer-

den. Für die Datenlieferung bis zum Upload auf den vom VVS betriebenen Server 

ist in allen Fällen das Verkehrsunternehmen verantwortlich. 

Für das SSH-Verfahren sind dem VVS die den Fahrzeugkennzeichen zugeord-

neten öffentlichen Schlüssel mitzuteilen. Für das Verfahren mit Benutzerkennung 

und Passwort sind dem VVS die Fahrzeugkennzeichen mitzuteilen. Der VVS teilt 

dem Verkehrsunternehmen die benötigten Server-Informationen und eventuell 

erforderlichen Zugangsdaten auf Anfrage mit. Fahrzeuge, für die der Datenver-

sand dauerhaft beendet wird, sind dem VVS mit Bekanntwerden des dauerhaften 

Übertragungsendes mitzuteilen, um die Zugangsdaten im Rahmen der IT-Sicher-

heit deaktivieren zu können. 

Verkehrsunternehmen mit bestehender Datenübertragung über die RBL-Server-

infrastruktur der Fa. IVU mittels Kurierdatenschnittstelle der IVU.ticket.box kön-

nen das Verfahren für Bestands- und Neufahrzeuge weiterhin nutzen. Für die 

Datenlieferung bis zur Schnittstelle zwischen RBL-Serverinfrastruktur und Ser-

verinfrastruktur des AFZ-Hintergrundsystems ist das Verkehrsunternehmen ver-

antwortlich. 

Für die Datenformate Rohdatenschnittstelle VDV 457-2 und Zähldatenschnitt-

stelle VDV 457-3 (Raw Data) sind die Daten eines Betriebstages binnen 14 Ta-

gen an die definierte Schnittstelle zu liefern. Andernfalls kann eine vollständige 

Verarbeitung und eine detaillierte Qualitätsprüfung nicht gewährleistet werden. 

Datensätze eines Betriebstages, die nach 14 Tagen eingehen, können nach Mel-

dung durch das Verkehrsunternehmen im Hintergrundsystem explizit nachverar-

beitet werden. Bei durch den VVS verschuldeten Verzögerungen der Datenver-

arbeitung werden die Daten auch ohne besondere Aufforderung über den spä-

testen Lieferzeitpunkt hinaus durch den VVS nachverarbeitet. 
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Für das Datenformat Zähldatenschnittstelle VDV 457-3 (After Clearing) werden 

Übertragungsintervall und Datenweg gesondert zwischen Verkehrsunternehmen 

und VVS abgestimmt. 

6. Datenaufbereitung 

Die Fahrten müssen mit genügender Genauigkeit einzeln ausgewertet werden 

können. 

Die Transformation der Zähldaten erfolgt je nach angeliefertem Datenformat ge-

mäß Kapitel 4.1 (Identifizierung von Haltestelle und Fahrt). Die Parameter für den 

Transformationsprozess sollen für den Anwender zugänglich sein; wenn "sensi-

tive" Parameter geändert werden, soll dies protokolliert werden. Für die Transfor-

mation sind die Fahrzeuge, auch die von Auftragsunternehmern, vor der ersten 

Datenübertragung mit den nachfolgend aufgeführten Stammdaten beim VVS an-

zumelden. 

Für eine korrekte und vollständige Zähldaten-Verarbeitung und für das Qualitäts-

management sind dem VVS durch das Verkehrsunternehmen Fahrzeug-Stamm-

daten mitzuteilen. Diese umfassen mindestens folgende Angaben: 

 Kfz-Kennzeichen 

 Fahrzeuginhaber 

 Fahrzeughersteller 

 Fahrzeugmodell 

 Fahrzeugkategorie 

 Türanzahl 

 Anzahl Sitzplätze 

 Anzahl Stehplätze. 

Bei Änderungen von Stammdaten sind diese nach Bekanntwerden der Änderung 

dem VVS mitzuteilen. Fahrzeuge, die den AFZS-Datenversand dauerhaft been-

den, sind ebenso mitzuteilen. 
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Eine korrekte Datenverarbeitung im Hintergrundsystem kann nicht gewährleistet 

werden, wenn die Datenerfassung nicht nach den Vorgaben erfolgt, Stammdaten 

fehlen oder fehlerhaft sind, oder mehrere AFZS-Zentralgeräte mit der gleichen 

Fahrzeugkennung Daten übertragen. 

Das Auslassen von Haltestellen (Durchfahren) muss parametrisiert zugelassen 

werden. Die Methodik und die Einstellung der Parameter müssen sichern, dass 

nur eine solche (linien- und netzabhängig unterschiedlich und demgemäß varia-

bel zu parametrisierende) Anzahl von Haltestellen ausgelassen werden kann, so 

dass sich aus den Haltestellen im weiteren Linienverlauf noch eine eindeutige 

Zuordnung einer Fahrt zu einer Linie ergibt. Informationen über die "Planabwei-

chungen" (Oberbegriff für die Verfrühungen und Verspätungen) der Abfahrtszeit 

an den Haltestellen für die transformierten Fahrten können bei per Rohdaten-

schnittstelle VDV 457-2 angelieferten Daten verlangt oder unterdrückt werden. 

Die AFZS-Daten müssen archiviert werden können. Bei der Datenaufbereitung 

müssen die Messdaten vom Fahrzeug unverändert erhalten bleiben. 

Es müssen mehrere Streckenvarianten vorgehalten werden können, beispiels-

weise aus mehreren aufeinander folgenden Tagen oder aus unterschiedlichen 

Fahrplanperioden. Fahrplandaten müssen mit einer frei wählbaren zeitlichen Gül-

tigkeit vorgegeben werden können. Es muss möglich sein, die Fahrplandaten 

mehrerer unterschiedlicher Fahrplanperioden parallel vorzuhalten. Beim Import 

der Fahrplandaten für die Aktualisierung der Stammdaten muss das im VVS ver-

wendete DIVA-Datenformat verarbeitet werden können. 

7. Messgenauigkeit 

Die Testierung der Messgenauigkeit muss nach den Vorgaben der VDV-Schrift 

457; Version 2.1 und Anlage 8 „Regelkatalog zur Testierung der Messgenauig-

keit“ mittels Vergleichszählungen erfolgen. Ergänzte oder verschärfte Vorgaben 

der zuständigen Aufgabenträger sind davon unberührt. 
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8. Fehlerdiagnose 

Fehler und Störungen der AFZS müssen eigenständig erkannt und die betreffen-

den Zählereignisse gekennzeichnet werden. Dazu wird ein Monitoring-System im 

On Board-System gefordert, mit dem sich die AFZS während des Betriebes 

selbst auf ordnungsgemäße Funktion überprüfen. Die Fehlerdiagnose soll auch 

Plausibilitätsprüfungen beinhalten, deren Referenzwerte durch Parameterein-

stellungen gesteuert werden können. Der Status des Systems ist als Bestandteil 

des Datentelegramms an das Hintergrundsystem zu übergeben. 

Mindestens folgende Funktionen bzw. Zusammenhänge sind zu überwachen: 

 Technische Funktionen der Erfassungssysteme: Liefern die Erfassungssys-

teme während der Zeiten der Türöffnung Signale (betrifft z.B. Sensorfunk-

tion, Verkabelung, Anschluss)? 

 Logik der Erfassungssystemfunktion: Sind die Signale innerhalb einer Spur 

bzw. Tür schlüssig und interpretierbar, d. h. Ein- und Aussteiger ermittelbar? 

 Ausfall einzelner Systemkomponenten 

 Auftretende Fehler sind sofort nach dem Auftreten des Fehlers in den aufge-

zeichneten Daten für jeden in sich abgeschlossenen Datenblock zu spei-

chern und mitzuteilen, um fehlerhafte Zählfahrten über einen größeren Zeit-

raum im Hintergrundsystem für die produktive Verwertung zu sperren zu 

können. Die Störung muss für das mit der Überwachung beauftragte Perso-

nal gut erkennbar sein.  

 Die betreffenden Zähldaten aus fehlerbehafteten bzw. gestörten Systemen 

sind im Hintergrundsystem entsprechend zu kennzeichnen. 

Damit ist zu unterscheiden in:  

a) Fehler, die bei der Datenermittlung und -verarbeitung im Bordsystem entste-

hen, 

b) Fehler, die bei internen, automatischen Plausibilitätsprüfungen festgestellt 

und als Abweichungen von Parametern identifiziert werden, 
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c) Störungen infolge von Versagen technischer Komponenten oder von Aus-

bleiben erforderlicher Attributierungsdaten aus Drittsystemen. 

Zur Erleichterung der Störungsbehebung wird empfohlen, den Lieferanten der 

Fahrzeugausstattung einen online-Zugriff auf die Installation im Fahrzeug zu er-

möglichen. 
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Anlage 7: Berechnung der AFZS-Ausstattungsumfänge  

Die Ermittlung der Anzahl der auszustattenden Fahrzeuge, die notwendig ist, um 

einen statistisch gesicherten Stichprobenumfang unter Berücksichtigung aller re-

levanten Rahmenbedingungen aus Einsatz und Disposition von AFZS-Fahrzeu-

gen auf der jeweiligen Ausstattungsebene umzusetzen, erfolgt auf Basis der 

nachfolgend dargestellten Berechnungsgrundlagen: 

FcBAn )(

mit: 

n(A): Anzahl der auszurüstenden Fahrzeuge je Fahrzeugkategorie  

B: Fahrzeugbestand je Fahrzeugkategorie (siehe 2.5.4 Anlage 1)  

c: Auswahlsatz der Zählfahrten je Fahrzeugkategorie 

F: Erhöhungsfaktor 

Grundlage für die Berechnung des Auswahlsatzes ist die Bestimmung der erfor-

derlichen Stichprobe im heterograden Fall, d.h. der Anzahl der Zählfahrten, die 

im Rahmen einer Stichprobe zu erheben sind. 

Für die Berechnung der Stichprobe als Grundlage für die Berechnung der AFZS-

Ausstattungsquote sind in Verbundstufe II als Kenngrößen zu verwenden  

V: Relative Streuung (Quotient Streuung/Maßzahl Mittelwert P) 

V = 100% bzw. 1,0  

dr: Stichprobenfehler zur Maßzahl Mittelwert Einsteiger in Höhe von 

5% bzw. 0,05 

k: Tabellenwert für Statistische Sicherheit mit S = 90 % bzw. 0,9 
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Die Berechnung von n erfolgt auf Grundlage 

Hierin sind 

Hierin sind: 

N: Anzahl der Fahrten im Erhebungszeitraum (Grundgesamtheit) 

n: Anzahl der Messfahrten 

Der Auswahlsatz c ergibt sich aus c = n / N 

Für die Berechnung des Ausstattungsgrades in Teilnetzen wird ein Excel-Berech-

nungstool mit der nachstehenden Eingabemaske zur Verfügung gestellt, mit dem 

alle Verkehrsunternehmen den AFZS-Ausstattungsumfang eigenständig nach-

vollziehen können. 

Spalte [1] Spalte [2] Spalte [3] Spalte [4] Spalte [5]

Fahrzeugbestand Grundgesamtheit Auswahlsatz
c 

Erhöhungsfaktor 
F 

Auszurüstende
Fahrzeuge 

Kategorie A Fahrplanfahrten Excel-Tool Excel-Tool

Kategorie B Fahrplanfahrten Excel-Tool F = 6 Excel-Tool

Kategorie C Fahrplanfahrten Excel-Tool Excel-Tool

Summe Summe 

Spalte Inhalt Ausfüll- bzw. Berechnungsvorschrift

1 Fahrzeugbestand/Kategorien  Eintragung durch VU unter Berücksichtigung der 
Hinweise Anlage 1 Punkt 2.5.4 

2 Grundgesamtheit Eintragung der Fahrplanfahrten/Erhebungs-zeit-
raum für die Tagestypen M-F, Sa, So/F und die 
entsprechende Ausstattungsebene durch VU 

222

22

)1( rdNVk

NVk
n
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3 Auswahlsatz Der Auswahlsatz c als Verhältnis der Messfahr-
ten zur Anzahl der Fahrplanfahrten wird auf Ba-
sis einer Stichprobe im heterograden Fall auto-
matisch berechnet.  

4 Erhöhungsfaktor Faktor ist im VVS Verbundstufe II einheitlich hin-
terlegt.  

5 Ausrüstende Fahrzeuge Die Berechnungsvorschrift ist gemäß vorgenann-
ter Formel hinterlegt und die Kenngröße N(a) 
kommt auf Basis der Dateneingaben in den Spal-
ten 1 - 4 automatisch zur Anwendung.  
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Anlage 8: Regelkatalog zur Testierung der Messgenauigkeit von Automati-

schen Fahrgastzählsystemen in der Verbundstufe II im Verkehrs- und Ta-

rifverbund Stuttgart 

Die Messgenauigkeit von AFZS ist nach erfolgter Installation zu verifizieren. Dies 

erfolgt je Zählfahrzeugkategorie mit einer manuellen oder videobasierten Ver-

gleichszählung und ist nach erfolgreichem Durchlauf zu testieren. Die Testate 

sind dem Verband Region Stuttgart vorzulegen.  

Die Vorgehensweise bei der Testierung ist am Anforderungskatalog Automati-

sche Fahrgastzählung des Landes Baden-Württemberg auszurichten. Dort sind 

in der Fassung vom 09.02.2023 die Kapitel 1.1.3 und 2.3.1 für den Nachweis der 

Zähldatengenauigkeit maßgebend. 
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Anlage 9: Verantwortungsebenen zur Qualitätssicherung beim Einsatz 

von Automatischen Fahrgastzählsystemen im Verkehrs- und Tarifverbund 

Stuttgart Verbundstufe II 

Nr. Maßnahme Zeitpunkt Verantwortlich 

1. Solldatenversorgung VVS GmbH 

1.1 Prüfung Vollständigkeit und Aktualität Fahrplanda-

ten

wöchentlich

1.2 Prüfung Fahrplandatenübernahme Hintergrundsys-

tem

wöchentlich

1.3 Prüfung Fahrplandaten in Auswertungssoftware Bedarf

2. Messfahrtenplanung VVS GmbH

2.1 Prüfung Stichprobenplanung, -umfang und -vertei-

lung 

wöchentlich 

2.2 Prüfung/Aktualisierung Messfahrtenplanung täglich

2.3 Übergabe der Vorgaben an Fahrzeugdisposition Bedarf

2.4 Prüfung Erfüllung Stichprobenplanung wöchentlich

2.5 Prüfung Erreichbarkeit Stichprobe wöchentlich

2.6 Anstoß Bewertungsverfahren Bedarf  

3. Umsetzung Messfahrten Unternehmen 

3.1 Disposition der AFZ-Fahrzeuge nach Vorgaben täglich

3.2 Rohdatenversand aus Fahrzeug an zentrales Hinter-

grundsystem  

täglich

3.3 Prüfung Vollständigkeit der Rohdaten täglich



- 75 - 

4. Datenprüfung/Kontrolle VVS GmbH

4.1 Rohdatenprüfung wöchentlich

4.2 Ermittlung Zuordnungsgüte/Transformationsquote wöchentlich

4.3 Ermittlung Zählgüte Rohdaten/Fahrzeug wöchentlich

4.4 Ermittlung Zählgüte nach Merkmalen wöchentlich

4.5 Ermittlung Zählgüte (Extremwerte) wöchentlich

4.6 Plausibilitätsprüfungen laufend

4.7 Saldenausgleich/Ausschluss negativer Besetzungen täglich

4.8 Kontrolle Fahrt(ketten) mit extremen Abweichungen laufend

5. Monitoring VVS GmbH

5.1 Kontrolle Abweisungsquote/Gütequote laufend

5.2 Fehlermeldungen/Unplausibilitäten täglich

5.3 Rezertifizierung Messgenauigkeit Bedarf 

6. Hochrechnung/Auswertung VVS GmbH 

6.1 Durchführung Hochrechnung quartals-

weise

6.2 diverse Auswertungen Bedarf

7. Wartung/Instandhaltung Unternehmen

7.1 Schulung Werkstattpersonal monatlich

7.2 Wartung auf Basis der Wartungsempfehlungen laufend

7.3 Kontrolle zur Erfüllung der Wartungsvorgaben monatlich

7.4 Fernwartung/Diagnose Software laufend

7.5 Rückmeldungen zur Fahrzeug-Verfügbarkeit laufend

7.6 Kontrolle Serviceschnittstellen in den Fahrzeugen wöchentlich



- 76 - 


	Anlage 1: Aufteilung und Abrechnung der Einnahmen der Berechtigten Verkehrsunternehmen und der Ausgleichsleistungen
	1. Einnahmen der Verbundstufe II
	1.1 Einnahmezuscheidung im VVS
	1.2 Einnahmen der Berechtigten Verkehrsunternehmen
	1.2.1 Anteil für Einnahmen der Verbundstufe I, die der Verband Region Stuttgart für S-Bahn- bzw. S-Bahn-Ersatzverkehre erhält
	1.2.2 Anteil für die Regionalzugverkehre außerhalb des S-Bahn-Bereichs (Regionalzugpool)
	1.2.3 Anteil, der auf die Eisenbahnverkehre (NE-Bahnen) in der freiwilligen Aufgabenträgerschaft der Verbundlandkreise entfällt
	1.2.4 Einnahmen, die aufgrund von Tarifzuschlägen entstehen, die die Berechtigten Verkehrsunternehmen nicht berühren
	1.2.5 Einnahmen, die der Gegenfinanzierung von tariflichen Integrationen von Linienverkehren oder Linienabschnitten über den eigentlichen Verbundraum hinaus dienen
	1.2.6 Einnahmen, die die Anwendung des VVS-Tarifs bei besonderen Verkehrsangeboten pauschaliert abgelten

	1.3 Ausgleich von entfallenden Erstattungsleistungen nach §§ 228 ff. SGB IX aufgrund der VVS-Tarifzonenreform

	2. Verteilungsmodus Fahrgastnachfrage
	2.1 Anspruch der Berechtigten Verkehrsunternehmen
	2.2 Verteilungsvolumen Fahrgastnachfrage
	2.3 Verteilungsquote Fahrgastnachfrage
	2.3.1 Begriffsbestimmungen
	2.3.2 Berechnung der Verteilungsquote Fahrgastnachfrage

	2.4 Ermittlung der Unternehmensbeförderungsfälle und der Personenkilometer
	2.4.1 Verkehrsstromerhebung
	2.4.2 Manuelle Fahrgastzählung
	2.4.3 Automatische Fahrgastzählung
	2.4.4 Angestrebte statistische Sicherheit
	2.4.5 Ausgleich von Stichprobenfehlern
	2.4.6 Häufigkeit der Erhebungen
	2.4.7 Normierung der Nachfragedaten unterschiedlicher Erhebungszeitpunkte
	2.4.8 Fortschreibung des Nachfragedatenbestands
	2.4.9 Berechnung der Jahreswerte
	2.4.10 Veränderung des Leistungsangebots
	2.4.11 Pauschalierung bei besonderen Verkehrsangeboten

	2.5 Ermittlung der Unternehmensbeförderungsfälle und der Personenkilometer mit Hilfe von automatischen Fahrgastzählsystemen
	2.5.1 Anwendungsbereich
	2.5.2 Technische Anforderungen an AFZS
	2.5.3 Beschaffung und Finanzierung der AFZS
	2.5.4 Umfang der Ausstattung und der Stichproben mit AFZS
	2.5.5 Durchführung der Messfahrten und Betrieb der AFZS
	2.5.6 Verarbeitung der AFZS-Daten
	2.5.7 Folgen von Abweichungen
	2.5.8 Qualitätskontrolle


	3. Verteilungsmodus Einnahmenmeldungen
	3.1 Anspruch der Berechtigten Verkehrsunternehmen
	3.2 Verteilungsvolumen Einnahmenmeldungen
	3.3 Verteilungsquote Einnahmenmeldungen
	3.4 Fahrgeldeinnahmen eigener Verkaufsstellen

	4. Ausgleichsleistungen für Durchtarifierungsverluste
	4.1 Ausgleichsanspruch der Berechtigten Verkehrsunternehmen
	4.2 Ausgleichsvolumen
	4.2.1 Betrachtete Teilnetze
	4.2.2 Durchschnittseinnahmen nach VVS-Tarif
	4.2.3 Ermittlung der Durchtarifierungsverluste

	4.3 Ausgleichsanspruch für pauschaliert abgegoltene Verkehrsangebote
	4.4 Minderung bei Nichterbringung von planmäßigen Beförderungsleistungen durch das Berechtigte Verkehrsunternehmen
	4.5 Minderung bei Nichterfüllung der Mindestprüfquote von Fahrausweisen

	5. Ausgleich von Stichprobenfehlern
	6. Finanzierung des Verbundsystems
	7. Bereinigung von Berechnungen
	8. Abrechnungsverfahren
	8.1 Meldung der Fahrgeldeinnahmen
	8.2 Monatliche Vorauszahlung
	8.2.1 Verteilungsmodus Fahrgastnachfrage
	8.2.2 Verteilungsmodus Einnahmenmeldungen
	8.2.3 Ausgleich von entfallenden Erstattungsleistungen nach §§ 228 ff. SGB IX durch die Tarifzonenreform
	8.2.4 Ausgleichsleistungen für Durchtarifierungsverluste
	8.2.5 Finanzierung des Verbundsystems
	8.2.6 Ausgleichsleistungen für Statistische Sicherheit
	8.2.7 Bereinigung von Berechnungen
	8.2.8 Abrechnung der monatlichen Vorauszahlung
	8.2.9 Fälligkeit

	8.3 Abrechnung des Jahresanspruchs
	8.4 Zahlungsrückstände Berechtigter Verkehrsunternehmen
	8.4.1 Verrechnung von Zahlungsrückständen
	8.4.2 Verzinsung von Zahlungsrückständen


	9. Übergangsregelungen

	Anlage 2: Nachweisführung zur Eignung der für die Einnahmenaufteilung genutzten Parameter Unternehmensbeförderungsfälle und Personenkilometer
	1. Bewertung der statistischen Merkmalsausprägung
	2. Bewertung der inhaltlichen Merkmalsausprägung

	Anlage 3: Nachweisführung zur statistischen Qualität von Erhebungen im VVS
	1. Erfüllung der Stichprobe im heterograden Fall
	2. Einhaltung der vorgegebenen Stichprobe im homograden Fall
	3. Nachweis zur zufälligen Auswahl der Zählfahrten aus der Grundgesamtheit
	4. Berechnung des relativen Stichprobenfehlers zur Maßzahl Mittelwert der Einsteiger für die Zählung je Unternehmensnetz
	5. Berechnung des relativen Stichprobenfehlers Maßzahl Anteilswert für die Befragung je Unternehmensnetz.

	Anlage 4: Ermittlung der erlösrelevanten Parameter unter Einbeziehung verschiedener Datenquellen
	1. Grundkomponenten des maßgebenden Nachfragedatenbestands
	2. Normierung auf ein einheitliches Nachfrageniveau
	3. Bildung von Jahreswerten

	Anlage 5: Berechnung der VVS-Mischpreise
	Anlage 6: Anforderungsspezifikation für die Ausrüstung von Bussen mit Automatischen Fahrgastzählsystemen in der Verbundstufe II des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart
	1. Fahrzeugausrüstung
	2. Haltestellenerkennung
	3. Datenerfassung
	4. Aufzuzeichnende Daten
	5. Datenübertragung
	6. Datenaufbereitung
	7. Messgenauigkeit
	8. Fehlerdiagnose

	Anlage 7: Berechnung der AFZS-Ausstattungsumfänge
	Anlage 8: Regelkatalog zur Testierung der Messgenauigkeit von Automatischen Fahrgastzählsystemen in der Verbundstufe II im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart
	Anlage 9: Verantwortungsebenen zur Qualitätssicherung beim Einsatz von Automatischen Fahrgastzählsystemen im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart Verbundstufe II

